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Gewerbestruktur und Gewerbepolitik 
in europäischer Sicht 

Von 

W i l h e l m W e r n e t - Göttingen 

Die faktische Entwicklung des Handwerks zum wandlungsfähigen 
Partner der tragenden Wirtschaftskräfte in unserer Zeit ist der 
wissenschaftlichen Erfassung und Klärung des modernen Handwerks-
problems sichtlich vorausgeeilt. Was f rüher in historisch-soziologi-
scher Betrachtungsweise als „Handwerkerfrage" bezeichnet wurde, ist 
fast unbemerkt zu einem weitverzweigten ökonomischen Problem-
kreis geworden, der durch die Ergebnisse einer intensiven Spezial-
forschung schrittweise sichtbar ward. Eine der sich hierbei ergebenden 
Fragen ist diese: ob man es lediglich mit einer spezifisch deutschen 
Erscheinung, die als Regeneration des Handwerks bezeichnet wurde, 
zu tun hat, oder ob der moderne Industrialismus (H. v. Beckerath) 
Strukturzüge herausbildet, die in neue Richtungen weisen. Die nach-
folgende Studie kommt zu dem Ergebnis, daß das letztere mit aus-
reichender Sicherheit angenommen werden kann. 

Von sekundärer Bedeutung ist die Frage, ob es im übrigen Europa 
ein nennenswertes Handwerk in unserem deutschen Sinne gibt —- ob-
wohl alle Anzeichen darauf hindeuten, daß dies der Fall ist. Die spe-
ziell in Göttingen betriebene Handwerksforschung faßt das Objekt 
„Handwerk" stellvertretend für jene breite Schicht gewerblicher 
Klein- und Mittelbetriebe des produktionellen Sektors auf, die in 
lokaler Dezentralisation vornehmlich individualisierte Leistungen an-
bieten — seien es solche der Neufertigung, der Montage und Installa-
tion, der Instandhaltung und Reparatur oder dienstleistender Art. 
Handwerk ist als qualitativ geprägtes Kleingewerbe gewissermaßen 
als ein historisch geformter Sonderfall desselben zu begreifen. E3 
eignet sich deshalb im besonderen Maße zu repräsentativen Studien 
über den „dezentralisierten Gewerbefleiß", weil es typische Eigen-
schaften und Merkmale des umfassenderen Objekts in konzentrier-
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2 Wilhelm Wernet [514 

ter Form darbietet. Eine künftige sachgerechte Definition der Hand-
werkserscheinung in der modernen Volkswirtschaft wird daher in 
dieser Sicht voraussichtlich möglich werden, sobald der übergreifende 
Sachverhalt „dezentralisiertes Kleingewerbe" hinreichend geklärt 
sein wird. 

Es ist daher im folgenden zwischen Kleingewerbe und Handwerk 
nicht ausdrücklich unterschieden. Hierauf gerichtete Bemühungen 
würden sich die Aufgabe unnütz erschweren, weil es auf Bezeich-
nungen, Abgrenzungen und Definitionen — vorläufig jedenfalls — 
weniger ankommt als auf die volkswirtschaftliche Funktion dieser 
Gebilde. Hinsichtlich ihrer Wahrnehmung stimmen aber die unter-
schiedlichen Erscheinungsformen des Handwerks und Kleingewerbes 
weitgehend überein. 

1. 

S o m b a r t , der letzte große Fachvertreter alter Schule, der sich 
noch eingehend mit Handwerksfragen befaßte, hat im dritten Bande 
seines „Modernen Kapital ismus" die bekannte Feststellung1 getroffen: 
„Am Ende des hochkapitalistischen Zeitalters ist noch beinahe die 
Hälfte sämtlicher Erwerbstätigen — ohne die Landwirtschaft — 
handwerksmäßig beschäftigt." Er hat diese Äußerung in Sperrdruck 
gesetzt und hinzugefügt, daß dieses Ergebnis für viele, unter denen 
er sich selbst befinde, immerhin erstaunlich sei. Die Fachwissen-
schaft hat seinen Handwerksbegriff (Handwerk als Wirtschaftsform 
gegenüber der kapitalistischen Unternehmung) nicht akzeptiert und 
(vielleicht darum) von seiner für ihn selbst bedeutsamen Erkenntnis 
nur flüchtig Kenntnis genommen. Die Praxis hat der Sombart'schen 
Begriffsbildung ebenfalls keine Folge geleistet. 

Aber auch in erheblich engerer Auslegung der materiellen Er-
scheinungsform Handwerk ist kurz hernach der Ausschuß zur Unter-
suchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen 
Wirtschaft ( E n q u e t e - A u s s c h u ß ) zu dem Ergebnis2 gekommen: 
„Auf Grund einer umfangreichen Bestandsaufnahme hat erst der 
Ausschuß den Nachweis geführt, daß das deutsche Handwerk inner-
halb der gewerblichen Wirtschaft immer noch einen breiten Raum 
einnimmt und seinen Bestand im Vergleich zur Jahrhundertwende 
nicht nur behauptet, sondern sogar durch das Aufkommen neuer 
Handwerkszweige (Elektroinstallateure, Mechaniker usw.) ge-
steigert hat . " 

1 Sombart , W.: Das Wirtschafts leben im Zeitalter des Hochkapital i smus. 2. Halb-
band. München u. Le ipz ig 1928, 963. 

2 Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deut-
schen Wirtschaf t : Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft . 
Berl in 1931, 24. 
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Gewerbestruktur und Gewerbepolitik in europäischer Sicht 3 

Auf Grund der durch die Zählung3 von 1949 erhärteten Tatsache, 
daß dieser Sachstand in den folgenden zwei Jahrzehnten keine ein-
schränkende Änderung erfuhr, konnte V o i g t im neuen „Hand-
wörterbuch der Sozialwissenschaften" erneut bestätigen: „Das Hand-
werk als eigenständige Produzentengruppe hat also durch die tech-
nische Entwicklung und den Konkurrenzkampf mit der Industrie 
in verschiedenen Teilbereichen empfindliche Wandlungen durch-
machen müssen. Insgesamt spielt trotzdem die Eigenproduktion des 
Handwerks und die handwerkliche Leistung in der Deutschen Bun-
desrepublik noch eine beachtliche Rolle."4 

Der Wiederaufnahme wissenschaftlicher Forschungsarbeiten zum 
Thema „Handwerk" dürfte somit ein im Wandel der wirtschaftlichen 
Erscheinungen ausreichend beständiges Objekt zur Verfügung stehen. 
Die andere Frage, ob es sich angesichts der „Kleinheit" des Objekts 
lohne, auf seine Durchforschung wissenschaftliche Gedankenarbeit zu 
verwenden, lassen wir ihres unwissenschaftlichen Charakters wegen 
gänzlich beiseite. Dagegen erblicken wir eine echte wissenschaftliche 
Problematik in der Frage: ob das „Noch" bei Sombart, beim Enquete-
Ausschuß und bei Voigt bloße Auffassungssache ist oder ob damit ein 
noch ungeklärtes Strukturphänomen des spätkapitalistischen Zeitalters 
angesprochen ist und wie dieses gegebenenfalls schlüssig erklärt wer-
den kann. Denn wenn das Handwerk von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
„immer noch" existent ist und sogar gewisse positive Wandlungs-
erscheinungen aufweist, dann scheint in der Tat eine wissenschaftliche 
Erklärung dieses eigenartigen Vorganges fällig zu sein. Die daraus 
resultierende Aufgabe ist zugleich empirischer und theoretischer 
Natur. 

Das zeitgenössische „Noch" Voigts begegnet bei W. H e i n r i c h 
durchaus entgegengesetzter Auffassung. In der ganzheitlichen Sicht 
seiner „Wirtschaftspolitik" schreibt er in der Begründung des Lehr-
stückes von der Betriebsgrößen- und Standortpolitik sicherlich nicht 
mit Unrecht5: „Nach allem Dargelegten gibt es keine schlechthin 
herrschende, sondern immer nur eine verhältnismäßige Überlegen-
heit der einzelnen Wirtschaftsmittel; das bedeutet aber, daß zur 
überlegenen Leistungsfähigkeit der stärkeren Wirtschaftskräfte (z. B. 
der leistungsfähigeren Wirtschaftsgebiete, Wirtschaftszweige, Be-
triebe) auch die Mitwirkung der schwächeren hinzutreten muß, sollen 
alle produktiven Möglichkeiten eines Wirtschaftsgebildes erschöpft 

3 Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Band 11—16: Handwerkszählung 
vom 30. 9. 1949. Bd. 1—6. Stuttgart-Köln o. J. (1950—1952). 

4 Voigt, Fr.: Handwerk. In: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Stuttgart-
Tübingen-Göttingen 1952 ff . 1. Lieferung, S. 24 f f . 

5 Heinrich, W.: Wirtschaftspolitik. I. Band. Wien 1948, 99 und öfter. 

1* 
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4 Wilhelm Wernet [516 

und dessen höchstmögliche Fruchtbarkeit überhaupt erreicht 
werden.66 Im Hinblick auf eine zweckvolle Rationalisierung der 
volkswirtschaftlichen Gesamtleistung sieht Heinrich die Dinge so: „Die 
Betriebsgröße tritt damit weitgehend in Abhängigkeit von der Ver-
einheitlichungsfähigkeit der vom Betriebe zu erbringenden Leistun-
gen und es sind entscheidende Anhaltspunkte für die Arbeitsteilung 
zwischen Größt-, Groß-, Mittel- und Kleinbetrieb gewonnen. Also 
gewissermaßen für eine Aufteilung der Erzeugungsdecke als ganzer 
auf die Betriebsgrößenklassen, die u. E. eine der wichtigsten Voraus-
setzungen einer gesamtwirtschaftlichen Rationalisierung der Zukunft 
ist.666 Er kommt an vielen anderen Stellen auf gleiche Zusammen-
hänge zurück und sieht geradezu eine „Wiedervergewerblichung46 des 
industriellen Produktionsapparates als notwendig und möglich an. In 
TjSA sind deutliche Ansätze dazu erkennbar. 

R ö p k e hat auf dem Hintergrunde seiner Gesellschaftskritik dem 
gleichen Sachverhalt zahlreiche positive Gedanken gewidmet. Im 
Zusammenhang mit der Würdigung der Vorteile von Großbetrieben 
findet er es um so verwunderlicher, „daß sich trotz dieses Triumph-
zuges und trotz der schweren Probleme, die sich daran knüpfen, der 
Klein- und Mittelbetrieb in einem Umfange behauptet hat, der am 
Ernst jener Probleme zwar wenig ändert, aber doch auf ihre Lös-
barkeit schließen läßt. In diesem Punkt lassen die neuesten Ziffern 
verschiedener Länder eine merkwürdige Übereinstimmung er-
kennen66.7 Die Befunde lassen auf dezentralisierend wirkende Kräfte 
schließen, die eine Politik der gewerblichen Dezentralisation recht-
fertigen, bei der wir „uns durch das Bewußtsein ermutigen lassen, daß 
wir den Wind im Rücken und nicht von vorne haben66 (ebda.). 

B e r k e n k o p f sieht die Situation so, daß der ursprünglich 
allein wirksame Verdrängungsprozeß (etwa seit der Jahrhundert-
wende) in wachsender Breite und Intensität von einem Assimilie-
rungsprozeß begleitet wird, so daß zwa<r Verdrängungstendenzen fort-
bestehen, aber gleichzeitig kompensiert werden und daß ein gewisses 
Gleichgewicht zwischen Industrie und Handwerk entsteht.8 

Von Interesse ist in diesem Zusammenhange auch die prinzipielle 
Position von M a r b a c h , der den bisher einzigen und unwiederhol-
ten, leider auch undiskutierten Versuch einer „Theorie des Mittel-

6 Derselbe: Rationelle Betriebsgrößen in Industrie und Cewerbe. In: Jahrb. f. 
Natök. u. Statistik, Bd. 162, 1950, S. 289. 

7 Röpke, W.: Die Funktion des Klein- und Mittelbetriebes in der Volkswirtschaft. 
In: Handwerk und Kleinhandel in der modernen Volkswirtschaft. St. Gallen 1947, 
23 und 24. 

8 Berkenkopf, P.: Die volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung des Handwerks. 
In: Deutsches Handwerksblatt, Jg. 1952, 157 f f . 
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standes" unternommen hat. Marbach würde sein theoretisches Be-
mühen kaum unternommen haben, wenn dem behandelten Objekt nur 
noch eine kurze Daseinsfrist gesetzt wäre. Er ist dazu der Ansicht: 
„Wir gehören zu jenen Optimisten, die dem Kapitalismus die Fähig-
keit bestreiten, den Mittelstand, hier ist im speziellen vom selbständig 
produzierenden die Rede, auszumerzen. Die Wandlung in der organi-
schen Rapitalzusammensetzung, der Übergang vom lohnintensiven zum 
kapitalintensiven und daher überaus krisenempfindlichen Betrieb hin-
dert es. Die Strenge des technischen Flusses im kapitalistischen Be-
trieb, 'welche Spezialwünsche der Kundschaft nur auf Teilgebieten 
der Produktion noch zuläßt, hindert es. Die Elastizität der Kosten 
und des Angebotes der gewerblichen Unternehmungen oder des gut 
geführten Handwerks hindert es. Es sorgt ferner für den Stand als 
solchen jene eben gezeichnete, stete Erneuerung des Mittelstandes 
durch früher nicht bekannte, erst durch die Technik und den höhern 
Lebensanspruch werdende Berufe."9 

G u t e r s o h n weist wohl mit Recht darauf hin, daß sich an der 
Schwelle zur neuen Friedenswirtschaft (1946) niemand der Tragweite 
dieser Strukturprobleme verschließen könne. ,,Daher stellt sich die 
Aufgabe, die Wirkungen des Nebeneinanders von Handwerks- und 
Industriebetrieben, von Klein- und Großbetrieben des Handels sowie 
der Dienstleistungsbranchen auf das Nationalprodukt und dessen Ver-
teilung zu ergründen, wobei es auch den Wesenszügen der handwerk-
lichen und kleinhändlerischen Unternehmerzusammenschlüsse im Ver-
gleich zu den großindustriellen Kartellen und Trusts gerecht zu 
werden gilt."10 

Im theoretischen Bereich ist damit begonnen, die (als dauerhaft 
angesehene) Existenz dezentralisierter Kleinbetriebe des produzieren-
den Gewerbes in klärende Gedankengänge einzubeziehen. B. R ö p e r 
findet unwirtschaftliche Zwergbetriebe vornehmlich in der Landwirt-
schaft und im Handwerk, weiß dabei aber zu beachten, „daß es sich 
vielfach um junge, gerade gegründete, oder um auslaufende Unter-
nehmen handelt bzw. um solche, die auf einen örtlich eng begrenzten 
Markt zugeschnitten sind. Im Gegensatz zu einer derartig rechen-
haften Bewertung allein nach den Einkommensziffern oder Umsatz-
werten, aus denen man das Vorhandensein solcher Betriebe als 5? 

Fehl-
entwicklungen" herauslesen könnte, möchten wir den hohen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Wert der meisten Klein- und 
Kleinstunternehmen herausstellen. Denn sie tragen bei zur wirtschaft-

9 Marbach, Fr.: Theorie des Mittelstandes. Bern o. J. (1942), 266. 
10 Gutersohn, A.: Grundlagen und Aufgaben der Gewerbeförderung. In: Hand-

werk und Kleinhandel in der modernen Volkswirtschaft. St. Gallen 1947, 65. 
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6 Wilhelm Wernet [518 

liehen Dynamik und Erprobung neuer Menschengruppen im Hinblick 
auf ihre unternehmerischen Funktionen und halten den Zugang zu 
einer selbständigen Unternehmertätigkeit offen."11 

H.-J. R i i s t o w bezieht in seine numerische Berechnung des „pri-
vatkapitalistischen Wirtschaftssektors", „der in den meisten Indu-
strieländern weniger als die Hälfte der in diesen Ländern lebenden 
Personen umfassen dürfte", einen namhaften Teil des Handwerks ein 
(nämlich alle „Arbeitnehmerbetriebe"), spricht aber weder der einen 
noch der anderen Gruppe dauernde Existenzfähigkeit ab.12 

W. E u c k e n befaßt sich nur indirekt mit Überlegungen ge-
werbestruktureller Natur, läßt aber durchblicken (so etwa in seinen 
„Grundsätzen der Wirtschaftspolitik"), daß die durch die neuere 
Phase der Industrialisierung bewirkte Verstärkung des Konkurrenz-
elementes — als Gegenwirkung zur Vernichtung vieler kleiner Be-
triebe — für alle Wirtschaftsbereiche gilt.13 Wo aber konkurriert 
wird, müssen Konkurrenten am Werke sein.14 

Stellvertretend für die neuere Lehrbuchliteratur möge noch A d. 
W e b e r zu Wort kommen: „Zwar ist die persönlich gebundene, eigen-
artige Berufsleistung auch fernerhin kennzeichnend für das Hand-
werk, nicht minder die Dezentralisation der Betriebsstätten, aber der 
größere Kapitalbedarf und die Änderungen in der Zusammensetzung 
der Nachfrage nach handwerklichen Erzeugnissen haben zu einer 
neuen Problematik geführt, die sich unter anderem darin äußert, 
daß die Betriebsgröße hier wie in der Landwirtschaft für den Erfolg 
von entscheidender Bedeutung geworden ist, wobei eingehende Un-
tersuchungen zum Ergebnis gekommen sind, daß die leistungsfähig-
sten Betriebe durchweg die Betriebe mittlerer Größe sind."15 

Den Sachverhalten im Produktionsgewerbe sind diejenigen im 
Handelsgewerbe durchaus ähnlich, wobei zu beachten wäre, daß hier 
Abbruch- und Ruinentheorien gar nicht aufgekommen sind, obwohl 
es an Verdrängungstendenzen keineswegs fehlt. Lehrreich ist ein ab-
schließender Blick auf das Verkehrsgewerbe. V o i g t stellt im Hin-
blick auf den Lastkraftwagenverkehr fest: „Die Oszillationsbreite der 
Kosten und Tarife ist hier besonders eng, zumal der freie Zugang 
zur Straße, der geringe Kapitalbedarf zum Kauf der für die Straße 

11 Röper, B.: Die Konkurrenz und ihre Fehlentwicklungen. Untersuchungen über 
Störungen der Marktwirtschaft. Berlin o. J. (1952), 128. 

12 Riistow, H.-J.: Theorie der Vollbeschäftigung in der freien Marktwirtschaft. 
Tübingen 1951, 41 und 44. 

13 Eucken, W.: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Bern u. Tübingen 1952, 240. 
14 Zum Sonderfall der innerhandwerklichen Konkurrenz neuerdings: Wernet, W./ 

Petersen, B.: Wettbewerbsvorgänge im Handwerk. Bremen-Horn 1953. 
15 Weber, Ad.: Kurzgefaßte Volkswirtschaftspolitik. 6. Auflage. Berlin o. J. 

(1951), 188. 
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zweckmäßigsten Maschinengröße und Transportgefäße jeder Konzen-
trationstendenz entgegenwirkt und vorwiegend Kleinstbetriebe er-
zeugt."16 

Anders als vor einem halben Jahrhundert geht es in der heutigen 
Diskussion des neuzeitlichen Handwerksproblems nicht um bloße 
Mutmaßungen von Optimisten und Pessimisten, die nach der einen 
wie nach der anderen Seite ausreichender materieller Fundierung ent-
behren. Der Abstand zu damals äußert sich auf verschiedene Weise. 
Zunächst: der reale ökonomische Tatbestand ist klarer und ein-
deutiger geworden, er hat sein substantielles Gewicht erhöht. So-
dann: die statistisch-empirische Erforschung der einschlägigen Sach-
verhalte hat überzeugende Fortschritte gemacht und gibt den Blick 
in früher verborgene Zusammenhänge frei. Schließlich: die zeit-
genössische Handwerksforschung — legitimiert durch die nachweis-
bar gewordenen realen ökonomischen Strukturverhältnisse der 
modernen Industriewirtschaft — löst sich zunehmend aus den tradi-
tionellen Positionen des Historismus, Pragmatismus und Positivismus 
und strebt theoretischen Ansätzen und Lösungen zu. Darin wird für 
die Zukunft ihre eigentliche Aufgabe zu erblicken sein. Man kann 
den seit der Jahrhundertwende erzielten Fortschritt leichtfaßlich 
etwa so charakterisieren: Die leidenschaftliche Diskussion der 1890er 
Jahre um den Fortbestand des Handwerks war zeitlich verfrüht, weil 
weder der Industrialismus sich historisch ausreichend lange entfaltet 
hatte noch die Verdrängungsvorgänge hinreichend genau erfaßt wer-
den konnten. Von den 1920er Jahren ab wurde sodann der Fort-
bestand empirisch ermittelt, womit der Streitfall zunächst einmal 
praktisch entschieden war. In den 1950er Jahren wird es sich darum 
handeln zu klären, welche Probleme daraus der wissenschaftlichen 
Forschung erwachsen und welche Aufgaben aus dem neuen Sach-
verhalt auf die Wirtschaftspolitik zukommen. 

2. 

Sofern die These, die der Gewerbeforschung als Arbeitsrichtlinie 
vor Augen steht, zutreffen soll: daß nämlich das Kleingewerbe sich 
als dauerhafter Bestandteil der modernen kapitalistischen Verkehrs-
wirtschaft konstituiert hat — sofern es damit seine Richtigkeit haben 
soll, muß notwendigerweise die Voraussetzung gelten, daß Klein-
gewerbe überall dort in nennenswerter Stärke (zunächst einmal 
schlechthin) vorhanden ist, wo kapitalistische Verkehrswirtschaft ver-
wirklicht ist. Im anderen Falle kommt der These nur partielle Gül-

16 Voigt, Fr . : Verkehr und Industrialisierung. In: Zcitschr. f. d. ges. Staatswissen-
schaft, 109. Band, 2. Heft. Tübingen 1953, 229. 
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8 Wilhelm Wcrnet [520 

tigkeit zu; Sonderfälle und Abweichungen von der Regel geben so-
dann besondere Probleme auf. Das ist in außereuropäischen Gebieten 
der Fall, wo prinzipielle Unterschiede auftreten, z. B. im Kolonial-
kapitalismus. In ganz Europa kommen nur graduelle Abweichungen 
vor, weil das kapitalistische System hier auf weitgehend homogenen 
Voraussetzungen aufbaut. Der sozialistische Dirigismus bringt mit 
dem privatkapitalistischen System als solchem logischerweise auch das 
zugeordnete Kleingewerbe zum Verschwinden — muß es aber ge-
waltsam tun, weil ihm der Automatismus der ökonomischen Entwick-
lung nicht zu Gefallen ist. 

Der statistische Nachweis, daß ein breitgelagertes Kleingewerbe 
den gesamteuropäischen Wirtschaftsraum um die Mitte des 20. Jahr-
hunderts anfüllt, ist mit gewissen Einschränkungen heute möglich. 
Die Einschränkungen sind technischer, nicht sachlicher Natur; sie 
beziehen sich auf die Handhabung unterschiedlicher Termini einer-
seits, auf Schwierigkeiten und Unentwickeltheiten in der statistischen 
Erfassung andererseits. Beide Hemmungen sind überwindbar, wie das 
deutsche Beispiel beweist. Die statistischen Ergebnisse, so wie sie 
länderweise vorliegen, stellen der sachkundigen und zugleich kriti-
schen Beurteilung zwei ernsthafte Hindernisse entgegen, deren metho-
dische Bewältigung der Forschung noch aufgegeben ist. Sie bestehen 
darin, 

a) Messung, Gewichtung und Relationierung der kleingewerb-
lichen Wirtschaftsgebilde befriedigend zu lösen, 

b) eine genügend genaue Vergleichbarkeit der nationalen Ziffern 
im europäischen Wirtschaftsraum herbeizuführen. 

Um Mißdeutungen der im folgenden ausgebreiteten statistischen 
Ergebnisse vorzubeugen, müssen beide Schwierigkeiten kurz charak-
terisiert werden. 

Bezüglich der Messung dezentralisierter Wirtschaftseinheiten hat 
sich bisher kein geeigneterer Maßstab als der Umfang des Betriebs-
personals gefunden. Damit wird zwar die Größe der Einheit ermittelt^ 
nicht aber ihr Leistungsvermögen (Kapazität). Die zusätzliche Er-
fassung der verwendeten Kraftleistungen macht bereits in sich 
Schwierigkeiten; die sachgerechte Kombination von Menschen- und 
Pferdekräften zwecks Ermittlung einer einheitlichen „Leistungs-
wucht" (Gottl) des Betriebes ist ein ungelöstes Problem. Andere 
Lösungsversuche haben sich als noch ungeeigneter erwiesen. — 
Immerhin stellt die Betriebsgrößen-Staffelung auf der Basis der Be-
schäftigtenzahl ein brauchbares Meßverfahren dar; es kann also ver-
wendet werden. 
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521] Gewerbestruktur und Gewerbepol i t ik in europäischer Sicht 9 

Die Größenordnungen der Betriebe sagen aber wenig über die 
Produktionsleistungen aus, jedenfalls nicht genügend. Immer stärker 
interessieren den Wirtschaftspolitiker Fragen wie: der effektive Bei-
trag der einzelnen Wirtschaftsgruppe zum Nationalprodukt, der An-
teil am materiellen Produktionsergebnis, die Inanspruchnahme des 
gegebenen Leistungspotentials, das Verhalten im Konjunkturrhyth-
mus und ähnliches. Das sind Fragen der volkswirtschaftlichen Ge-
wichtung, deren Bewältigung gewiß dringlich erscheint. Generelle, 
d. h. auf das Gesamtvolumen einer Nationalwirtschaft bezogene 
Lösungen sind jedoch noch nicht gefunden. Für Teilbereiche (z. B. 
Baugewerbe) lassen sich in verschiedenen Ländern positive Ansätze 
erkennen. Dieser Gesichtspunkt muß für eine allgemeine Übersicht 
vorläufig ausscheiden. 

Unter Relationierung ist zu verstehen: die Gewinnung von Ver-
gleichsmaßstäben, um die verhältnismäßige Bedeutung des Gewer-
bes im Rahmen der jeweils gegebenen Gesamtwirtschaft ermitteln zu 
können. Hierbei ist außer an wirtschaftliche vor allem auch an ge-
sellschaftliche Beziehungen gedacht. Als aufschlußreiche Relation 
bietet sich zunächst der Anteil des kleinen und mittleren Gewerbes 
oder Handwerks an der gesamten Gewerbeproduktion des Landes 
dar, ausgedrückt in Prozentsätzen der Betriebe und der Beschäftig-
ten nebst der verwendeten Kraftleistungen. In der Regel fassen die 
Statistiken als Produktionsgewerbe zusammen: Bergbau, Industrie, 
Handwerk bzw. Kleingewerbe, Hausindustrie bzw. Heimarbeit. Im 
Rahmen des Produktionskörpers ragt das Handwerk nach oben und 
unten in angrenzende Bereiche hinein und stellt fließende Übergänge 
her, was seine deutliche Abgrenzung in der Regel schwierig macht. 
Als zweite aussagekräftige Relation ergibt sich die Dichte des Hand-
werks oder Kleingewerbes, gemessen an der Zahl der Betriebe und 
der Beschäftigten, bezogen auf die Bevölkerungszahl. Dieses Dichte-
verhältnis bildet einen recht brauchbaren Maßstab für die Ermitt-
lung eines relativen Häufigkeitsbildes — insofern und so lange die 
räumliche Dezentralisation der Betriebsstätten den adäquaten Aus-
druck vorherrschender Kundenproduktion darstellt. Bekanntlich 
bahnen sich in dieser Hinsicht mit wachsender Technisierung der 
Werkstättenbetriebe Produktionsumlagerungen an, die vom örtlich 
fixierten Einzelangebot wegführen und damit das Bezugsverhältnis 
zur Bevölkerungszahl lockern. Vorläufig stehen der Verwendung von 
Dichteziffern keine schwerwiegenden Vorbehalte entgegen. Die An-
teilberechnungen am Gesamtkörper des Produktionsgewerbes setzen 
lediglich leidlich genaue Abgrenzungsmöglichkeiten voraus. 
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Solcher Art sind die Schwierigkeiten in einem Lande. Sie wachsen 
bei der Durchführung zwischenstaatlicher Vergleiche und haben bis-
her das Zustandekommen einer übernationalen Gewerbeforschung 
verhindert. Heute schrecken diese Hindernisse nicht mehr; ein Kreis 
sachkundiger Spezialisten hat sich seit längerem zur gemeinsamen 
Bearbeitung und Klärung der einschlägigen Fragen zusammengefun-
den1^ und treibt die internationale vergleichende Gewerbeforschung 
Zug um Zug voran. Hinter dieser Gelehrtenarbeit stehen das wach-
sende Interesse der nationalen Berufsorganisationen für wissenschaft-
liche Bemühungen um Gewerbeprobleme und die steigende Aktivität 
der Regierungen auf mittelstandspolitischem Gebiet. 

Unter Anlegung strengster Maßstäbe an die Vergleichbarkeit von 
Gewerbebetrieben in der für Deutschland und einen umgebenden mit-
teleuropäischen Raum charakteristischen qualitativen Ausprägung als 
„Handwerk" müßte man zu der Auffassung kommen, daß es an einer 
exakten Vergleichbarkeit überhaupt fehle. Ganz abgesehen von gleich 
zu erörternden begrifflichen Differenzen und ermittlungstechnischen 
Schwierigkeiten aller Art, gilt nämlich für den Handwerksbetrieb — 
hier als Prototyp des kleinen Gewerbebetriebes historischer Aus-
prägung in Westeuropa genommen — die Erkenntnis, daß er im 
Gegensatz zur apparativ bestimmten Fabrikanlage über eine mehr-
schichtige Individualität verfügt. Außer der Persönlichkeit des Mei-
sters auf der Grundlage seiner Berufstätigkeit bestimmen die Land-
schaft, das Volkstum, der nationale Wirtschaftsstil, die Gesellschafts-
struktur, die landes- und volksübliche Berufstechnik und manche 
andere irrationale Momente die Individualität des Handwerksbetrie-
bes in absolut unwiederholbarer Weise. Hier liegen wesenhafte Ver-
schiedenheiten der Erscheinung „Handwerk" vor, die auf keine Art 
statistisch oder sonstwie „erfaßbar" gemacht werden können und da-
her bei jeder statistisch-vergleichenden Operation verlorengehen. Sie 
können nur durch beschreibende Darstellung herausgehoben und fest-
gehalten werden, in nachträglicher Konkretisierung und Profilierung 
gestaltloser statistischer Daten. Hieran dürfen wir aber die verglei-
chende überstaatliche Gewerbeforschung nicht scheitern lassen und 
brauchen es auch nicht. 

Herkömmlicherweise pflegen zwischenstaatliche Handwerksver-
gleiche über die Diskrepanz nationaler Begriffsbestimmungen zu 

Auf Initiative der Schweiz fand Ende 1946 als erste Fühlungnahme nach dem 
Kriege die Internationale Arbeitstagung über Fragen der Handwerkswirtschaft und 
des Detailhandels in St. Gallen und Bern statt. Ihr folgte 1947 die Gründung der 
Internationalen Gewerbeunion in Paris. Seit 1943 treffen sich jährlich Gelehrte und 
Sachverständige aus Westeuropa im Kähmen der „Rencontres de St. Gall" in der 
Schweiz zur Behandlung gewerbewirtschaftlicher und gewerbepolitischer Fragen von 
internationaler Bedeutung. 
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stolpern, und vorläufig ist es in der Tat nicht gelungen, das gemein-
same Anliegen über die definitorischen Hürden hin wegzubringen. In 
den Anfangsstadien gewerbepolitischer Bestrebungen zur Heraus-
hebung des handwerklichen Elements aus dem vorhandenen Wirt-
schaftskörper behilft man sich regelmäßig so, daß die quantitative 
Begrenzung auf bestimmte Betriebsgrößentypen (Kleinst- und Klein-
betriebe) einer Begriffsbestimmung gleichgesetzt wird. Wenn es sich 
auch um ein rohes Verfahren handelt, so ist es keineswegs unbrauch-
bar. Es kommt in zwei Spielarten vor: in genereller Anwendung wer-
den sämtliche Produktionsbetriebe unterhalb einer bestimmten 
Höchstgrenze von Beschäftigten zum Handwerk oder Klein-
gewerbe gerechnet; das Verfahren ist anspruchslos und deutet auf 
unentwickelte Verhältnisse hin. Oder aber, in differenzieren-
der Anwendung wird das quantitative Merkmal der Betriebs-
größe mit der Einschränkung auf bestimmte Gewerbezweige, mit 
anderen Betriebsmerkmalen (z. B. geringfügige Maschinenverwen-
dung) oder mit ökonomischen Gesichtspunkten (ausschließlich Lokal-
absatz oder dergl.) kombiniert. Damit befindet man sich bereits im 
Übergang zur Definition und Abgrenzung mittels qualitativer Merk-
male und Verfahren, wie es hochentwickelten Gewerbeverhältnissen 
entspricht. Über Einzelheiten hierzu kann hier nicht berichtet wer-
den, eine deutliche Entwicklung von einfacheren zu höheren Formen 
der Begriffsbestimmung und Abgrenzung ist in Westeuropa in Fluß. 

Die Durchführung statistischer Bestandsaufnahmen bleibt bezüg-
lich Regelmäßigkeit und Vollständigkeit in den meisten europäischen 
Ländern hinter berechtigten Erwartungen zurück, gerade auch in 
solchen Staaten, die außerhalb der Kriegsgeschehnisse geblieben sind. 
Darin liegt für die Beschaffung zuverlässiger Unterlagen über ge-
werbliche Strukturverhältnisse eine ernste Erschwernis, die auf an-
deren Wegen, z. B. mit Hilfe von Sekundärstatistiken, nur mühsam 
umgangen werden kann. In der Regel verhält es sich so, daß derartige 
Möglichkeiten dort am spärlichsten gegeben sind, wo auch das pri-
märstatistische Material am knappsten ist. Die Herauslösung des 
kleingewerblich-handwerklichen Sektors aus dem regelmäßig überge-
ordneten statistischen Bereich „Industrie und Handwerk" ist in ge-
nügender Genauigkeit bislang nur in der deutschen Bundesrepublik 
möglich, die seit Kriegsende über selbständige amtliche Handwerks-
zählungen verfügt.16b Soweit erkennbar, trifft nicht einmal überall die 

16b Als Vorläufer der Handwerkszählung vom 30. 9. 1949 fand am 1. Oktober 1947 
bereits eine Betriebs- und Beschäftigtenerhebung, durchgeführt von der öffentlich-
rcchtlichen Handwerksorganisation, statt. Ergebnisse: siehe Deutsches Handwerks-
blatt,, 1. Jg., Alfeld/L. 1949. — Handwerkszählung vom 30. 9. 1949. Statistik der 
Bundesrepublik Deutschland, Bd. 11—16. 
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Eingliederung der Handwerks- und Kleingewerbebetriebe in den sta-
tistischen Bereich des Produktionsgewerbes zu; vereinzelt sind wich-
tige Handwerkszweige wie diejenigen des Nahrungsmittelgewerbes in 
statistischen Nachweisen über das Handelsgewerbe zu finden. Daran 
mag man die Wegstrecke ermessen, die bis zur Bereitstellung gleich-
mäßiger Materialunterlagen im europäischen Wirtschaftsraum noch 
zurückzulegen sein wird. Trotzdem brauchen die gegenwärtig vorlie-
genden Anfangserfolge nicht als wertlos zu gelten, man muß lediglich 
auf vorläufig unerfüllbare Ansprüche an die Exaktheit des Materials 
verzichten. 

Als über die Ländergrenzen hinweg unbedenklich vergleichbare 
Maßziffern findet sich lediglich die leicht berechenbare Durchschnitts-
Betriebsgröße vor. Sofern ihre Entwicklung über längere Zeiträume 
hinweg verfolgt werden kann, bietet sie eine wertvolle Ergänzung 
der Dichteziffern und wird in dieser Zusammenstellung vorläufig eine 
hervorstechende Rolle spielen. Sie gewährt Anhaltspunkte über den 
Fortschritt des einzelbetrieblichen Integrationsprozesses im Hand-
werk und Kleingewerbe auf dem Boden der räumlichen Dezentralisa-
tion und erlaubt somit, wenigstens eine zweidimensionale Aufhellung 
der Strukturveränderungen im Gewerbebereich vorzunehmen. Die 
„wachsende betriebliche Integration"17 im Gewerbe auf der Grund-
lage dauerhafter Streuung der Werkstätten bildet das Seitenstück zur 
Konzentration industrieller Produktionsstätten bei gleichzeitiger Ag-
glomeration.18 Auf diese Weise ordnet sich das neuzeitliche Hand-
werk in den Bewegungsrhythmus und das Stilgefüge seiner kapita-
listischen Umwelt ein. 

3. 
In D e u t s c h l a n d ist dieser Vorgang seit dem Ende des vorigen 

Jahrhunderts hinreichend genau und zuverlässig nachweisbar, und 
zwar auf der Grundlage eines historisch geprägten, den ökonomischen 
Wandlungen laufend angepaßten Handwerksbegriffs und fortschrei-
tend verfeinerter Abgrenzungsmethoden, die heute als methodisch 
ausgereift und sachlich erschöpfend19 angesehen werden können. Das 

17 Zur Bedeutung des Begriffs vgl.: Wernet, Handwerkspolitik. Göttingen 1952, 
S. 21. 

18 Weber, Alfred: über den Standort der Industrien. Tübingen 1922, 121 ff . 
19 Dieses Ergebnis ist ohne Anwendung eines gesetzlich formulierten Handwerks-

begriffs, den es bei uns nicht gibt, erzielt worden. Auch ein allseitig anerkannter 
und gebräuchlicher juristischer Handwerksbegriff liegt nicht vor. Einen ökonomischen 
Handwerksbegriff haben neuerdings die Rencontres de St. Gall herausgearbeitet, zu 
dem die Fachwissenschaft noch nicht Stellung bezogen hat. Seine Fruchtbarkeit wird 
sich in der Anwendung auf theoretische und praktische Sachverhalte noch erweisen 
müssen. 
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Ergebnis besteht darin, daß die Betriebsdichte gegenwärtig bei 18,3 
Werkstätten je 1000 E. liegt und damit hinter dem Stand von 1926/31 
mit 21 Betrieben zurückbleibt. Die Verringerung ist offensichtlich 
in der derzeitigen Überfüllung der Bundesrepublik mit Einwohnern 
begründet, also zeitbedingt. Die Beschäftigtendichte betrug 1926 im 
Reichsgebiet 59,5 Personen je 1000 E. und lag 1949 bei 64 Personen. 
Es errechnet sich eine Durchschnitts-Betriebsgröße von 3,5 Personen 
(1949) gegenüber 2,7—2,8 Personen im Jahrzehnt 1926—1936. Hierzu 
tritt eine Durchschnitts-Kraftleistung von 3,7 PS je Betrieb (1949) 
gegenüber 1,5 PS in 1926. Es hat mithin im verflossenen Vierteljahr-
hundert ein integrierendes Wachstum stattgefunden, bei welchem 
frühere Züge extensiver Ausweitung abgebaut worden sind. Dieser 
Prozeß wird durch die jeweilige Betriebsgrößenschichtung unterstri-
chen. Die absoluten Zahlen des Gesamthandwerks für 1949 betrugen: 
864 000 Betriebe, 3 060 000 Beschäftigte und 3 245 000 PS.20 Das 
Kräfteverhältnis Industrie zu Handwerk stellte sich 1950 wie folgt: 
5 658 000 Beschäftigte in der Industrie gegenüber 3 229 181 im Hand-
werk. Hinsichtlich der Beschäftigtenzunahme seit 1939 hat das Hand-
werk die Industrie — relativ gesehen — weit überflügelt.21, Das Kern-
land der europäischen Handwerksentwicklung weist damit fast alar-
mierende Strukturvorgänge auf, deren wissenschaftliche Bewältigung 
nicht länger aufgeschoben werden kann. 

Im Auslande stehen gleichwertige Ermittlungsverfahren nirgends 
zur Verfügung, so daß zuverlässige Vergleichs- und Kontrollunter-
suchungen vorläufig nicht möglich sind. Die Vermutung spricht dafür, 
daß die realen Entwicklungsvorgänge weniger stark ausgeprägt sind 
als im Bundesgebiet. 

Zwar sind die für Ö s t e r r e i c h vorliegenden Zahlen nicht ganz 
so exakt wie die deutschen; hiervon abgesehen, weisen sie nicht nur 
eine noch stärkere Besetzung des Landes mit Handwerk auf, sondern 
bestätigen die für Deutschland gewonnenen Erkenntnisse. Der für 
1939 ausgewiesene Bestand des Gewerbes bezieht sich aller Wahr-
scheinlichkeit nach auf das Handwerk,22 und zwar betrug er 141750 
Betriebe mit 487 567 Beschäftigten bei einer Bevölkerungszahl von 
rd. 6 700 000. 1950 waren rd. 160 000 Handwerksbetriebe mit rd. 
600 000 Beschäftigten vorhanden,23 die Bevölkerungszahl betrug 1951 

20 Vgl. Fußnote 16b und Wernet, W.: Hand werkspolitik, 21 ff . 
21 Schünemann, W.: Die Größenordnungen von Handwerk und Industrie. In: 

Deutsches Handwerksblatt 1952, 275 f. 
22 Mayer, H. (Hrsg.): Hundert Jahre österreichischer Wirtschaftsenfcwicklung, 

1848—1948. Wien 1949, 516. 
23 Vgl. Pöschl, Fr.: Die Reihenuntersuchungen des Instituts für Gewerbeforschung 

usw. In: Der österr. Betriebswirt, Jahrg. 1952, 103. 
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= 6 881 000 Menschen.24 Daraus lassen sich folgende Verhältniszif-
fern berechnen: die Betriebsdichte ist von 21,5 auf 23,3 Werkstätten 
je 1000 E. gestiegen, die Beschäftigtendichte von 74 auf 87 Personen 
je 1000 E. Die Durchschnittsbetriebsgröße wuchs im gleichen Zeit-
raum von 3,4 auf 3,75 Personen. Über die technische Ausstattung sind 
keine Angaben bekannt. Dagegen ist für 1950 das Kräfteverhältnis 
zur Industrie festzustellen, wobei den rd. 600 000 Handwerksbeschäf-
tigten 497 500 Industriebeschäftigte gegenüberstehen. Das Bild ist 
nicht weniger eindeutig als in der Bundesrepublik, Österreich ragt 
außerdem durch den überwiegend handwerksmäßigen Charakter sei-
nes Produktionsgewerbes hervor (in Deutschland weist das benach-
barte Bayern ganz ähnliche Verhältnisse auf). 

Für die S c h w e i z kann die neuere Entwicklung nicht verfolgt 
werden, da seit 1939 keine umfassende amtliche Zählung mehr statt-
gefunden hat. Damals waren bei einer Bevölkerung (1941) von 
4 266 000 Seelen 97 354 Handwerksbetriebe mit rd. 298 000 Beschäf-
tigten25 vorhanden, was einer Betriebsdichte von 23 Werkstätten auf 
1000 E. und einer Beschäftigtendichte von 70 Personen entsprach. 
Gleichzeitig ergibt sich hieraus eine Durchschnitts-Betriebsgröße von 
genau 3 Personen, die dadurch stark beeinflußt ist, daß fast die Hälfte 
der schweizerischen Handwerksbetriebe Alleinbetriebe sind. Das 
Kräfteverhältnis zur Industrie des Landes besagt, daß 368 000 Indu-
striebeschäftigten 298 000 Handwerksbeschäftigte gegenüberstehen. 
Der hohe Industrialisierungsgrad des Landes macht die daselbst zu 
beobachtende Intensivierung der mittelständischen Gewerbepolitik 
verständlich. 

Für F r a n k r e i c h sind zwar nur Näherungswerte verfügbar, sie 
erhalten aber dadurch eine gewisse Bestätigung, daß die mit ihrer 
Hilfe ermittelten Grundzüge der Gewerbe- und Handwerksstruktur 
mit denen anderer Länder übereinstimmen. Die letzte Bevölkerungs-
zählung von 1946 wies 39 830 000 Einwohner aus, im gleichen Jahre 
waren insgesamt 20 520 000 Erwerbstätige vorhanden. Hiervon ka-
men auf Industrie, Handwerk und Baugewerbe (ohne Dienstleistun-
gen) zusammen 5 502 300, auf das Handwerk allein etwa 2 500 000.26 

Die Zahl der gleichzeitig vorhandenen Handwerksbetriebe ist von 
sachkundiger Seite mit rd. 925 000 beziffert (ebenda), die der indu-
striellen Betriebe mit etwa 150 000. Daraus lassen sich (mit dem ge-

24 Die neuesten Bevölkerungsziffern hier und im folgenden sind dem Statistischen 
Jahrbuch 1952 entnommen. 

25 Gutersohn, A.: Die schweizerische Volkswirtschaft. In: Völker an der Arbeit, 
Zürich 1951 II. 186. 

26 Gewerbliche Dokumentation, hrsg. v. Schweiz. Institut f. gewerbl. Wirtschaft 
a. d. Handels-Hochschule St. Gallen. 1. Jg. Heft 1 August 1948, Anlagen. 
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botenen Vorbehalt) errechnen: eine Betriebsdichte des Handwerks 
von etwa 23 Werkstätten und eine Beschäftigtendichte von etwa 64 
Personen je 1000 E., ferner eine durchschnittliche Betriebsgröße im 
Handwerk von etwa 2,7 Beschäftigten. Die geringe Betriebsgröße und 
Beschäftigtendichte sind darauf zurückzuführen, daß nach franzö-
sischer Legaldefinition lediglich solche kleingewerbliche Werkstätten 
zum Handwerk rechnen, welche weniger als sechs beschäftigte Per-
sonen aufweisen. Wie fast überall in Europa, wird diese statistische 
Begrenzung jedoch den tatsächlichen Gegebenheiten im Handwerk 
der Gegenwart nicht gerecht. 

Die nunmehr schon geläufigen Größenordnungen und Anteilsätze 
kehren im benachbarten L u x e m b u r g wieder. Hier sind bei einer 
Einwohnerzahl (1947) von 291 000 Seelen 1948 insgesamt 7 560 Hand-
werksbetriebe, 1951 nur noch 6 859 Betriebe ermittelt worden. Ob 
diese rückläufige Tendenz mit wachsender betrieblicher Integrierung 
verbunden ist, wird erst nach Bekanntgabe der Ergebnisse einer neuen 
Erhebung vom 21. 10. 1951 festgestellt werden können. Einstweilen 
steht nur eine geschätzte Beschäftigtenzahl für 1951 von etwa 20 000 
Personen zur Verfügung,27 so daß folgende ungefähre Anteile be-
rechenbar sind: Betriebsdichte etwa 24 Werkstätten, Beschäftigten-
dichte etwa 70 Personen je 1000 E., durchschnittliche Betriebsgröße 
etwa 3 Beschäftigte. 

Die Erstellung entsprechender Ziffern für B e l g i e n macht vor-
läufig noch Schwierigkeiten, doch sind wenigstens einige Anhalts-
punkte greifbar. Die letzte Volkszählung von 1947 wies 8 512 000 
Einwohner aus. Im gleichen Jahre wurden 1 310 600 Erwerbstätige 
in Industrie und Handwerk nebst 196 000 im Baugewerbe gezählt 
(ohne Bergbau und Dienstleistungen). Mangels näherer Aufgliederung 
greifen wir auf Ergebnisse der Zählung von 1937 zurück, die folgen-
des besagen:28 Von insgesamt 248 229 „industriellen" Unternehmun-
gen beschäftigten 235 168 (95 °/o) weniger als 10 Arbeitnehmer, von 
diesen wiederum 175 989 überhaupt keine Arbeitnehmer (Alleinbe-
triebe) und 49 363 Betriebe jeweils 1—4 Arbeitnehmer. Etwa 225 000 
Kleinbetriebe mit weniger als 5 Beschäftigten dürften mithin das 
Substrat darstellen, aus dem sich das Handwerk in Belgien rekrutiert. 
Auf 8,5 Mill. Einwohner berechnet, würde sich (lediglich als unge-
fährer Anhaltspunkt) eine Betriebsdichte von etwa 26—27 Werk-
stätten je 1000 E. ergeben. Für genauere Berechnungen müssen kon-
kretere statistische Ergebnisse abgewartet werden. 

27 Annuaire vum Letzeburger Handwierk 1951. Luxembourg o. J. (1951), S. 10. 
28 Laloire, M. Dr.: La petite industrie et l'artisanat, o. O. (Brüssel) 1946, S. 13. 
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In Übereinstimmung mit der agrarisch und kommerziell gepräg-
ten Struktur des Landes weisen die N i e d e r l a n d e bei Industrie 
und Handwerk niedrigere gewerbliche Besatzziffern als das übrige 
kontinentale Westeuropa auf. 1947 betrug die Einwohnerzahl des Lan-
des 9 625 000 Seelen. Aus der Kombination zweier Zählungen aus 
1942/43 und 1946 lassen sich rd. 152 000 Handwerksbetriebe (Indu-
strie: rd. 56 000 B.) mit rd. 400 000 Beschäftigten (Industrie: rd. 
525 000 B.) errechnen,29 was eine Gesamtzahl von rd. 208 000 ge-
werblichen Betrieben mit rd. 925 000 Beschäftigten ergibt. Die Be-
triebsdichte des Handwerks stellt sich auf etwa 16 Werkstätten, die 
Beschäftigtendichte auf etwa 42, Personen je 1000 E., die Durch-
schnitts-Betriebsgröße im Handwerk liegt bei etwa 2,6 Beschäftigten. 
Der kleingewerblich-handwerklichen Intensivierung des Landes stehen 
insofern noch beträchtliche Möglichkeiten zur Verfügung. 

G r o ß b r i t a n n i e n fällt gänzlich aus dem Rahmen der konti-
nentalen Gewerbe- und Handwerksverhältnisse heraus. Schon die be-
griffliche Verständigung ist sehr schwierig, weil handicraft nicht 
gleichbedeutend mit Handwerk in unserem Sinne ist, auch keine 
Identität zwischen craftsman und Handwerker besteht.30 Einen Hand-
werkerstand im kontinentalen und speziell deutschen Sinne gibt es 
nicht. Unbeschadet der Tatsache, daß der überwiegende Teil der eng-
lischen Industrie aus Kleinunternehmungen besteht (ebda.) und daß 
die Vielzahl der Kleinbetriebe in allen Wirtschaftsbereichen die 
Wirtschaftsstruktur kennzeichnet, muß auf Berechnungen nach der 
hier geübten Methode verzichtet werden. Wir sind lediglich darüber 
unterrichtet,31 daß in England und Wales etwa 13 000 Betriebe des 
Landhandwerks vorhanden sind, darunter etwa 5000 Schmiedebe-
triebe, mit insgesamt etwa 35 000 Beschäftigten. Dieses ländliche 
Handwerk wird besonders gepflegt, weil es für die Ertragsfähigkeit 
der Landwirtschaft wichtig ist. Das in den Städten ansässige produ-
zierende Handwerk hat stark kommerziellen Charakter, ist dort aber 
in erheblicher Ausdehnung vorhanden. Ausgesprochene Kunsthand-
werker bilden in London eine „Arts and Crafts Exhibition Society", 
fallen zahlenmäßig aber nicht ins Gewicht.32 

29 Gewerbliche Dokumentation, a. a. O., Anlagen. 
30 Fuchs, R.: Das Handwerk in England. Studien und Berichte de« Instituts für 

Handwerkswirtschaft a. d. Universität Frankfurt/M. Bericht Nr. 11, o. O. (Fft.) 
1953, S. 1 ff . 

31 Lipton, O. W.: Die Lage des ländlichen Handwerks in England und Wales. In: 
Gewerbliche Dokumentation, 5. Jg. Heft 1, 1952, S. 55 ff . 

32 Farleigh, J.: Das „Handwerk" in Großbritannien. In: Bericht über die inter-
nationale Arbeitstagung über Fragen der Handwerkswirtschaft und des Detailhandels 
1946 in St. Gallen und Bern. o. O. (Bern) 1947, S. 193. 
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Über das Handwerk in D ä n e m a r k sind wir verhältnismäßig gut 
unterrichtet; die seit 1897 leidlich überblickbare Entwicklung stimmt 
in den Grundziigen mit dem Ablauf in Deutschland überein. Die kon-
stante absolute Zunahme der Betriebsstätten geht aus folgenden Zif-
fern hervor: 1897 = 71 570, 1914 = 73 542, 1925 = 79 742, 1945 
= 92 389. Die räumliche Verteilung der Betriebe stellte sich 1945 so, 
daß je etwa die Hälfte auf die Städte und auf das flache Land ent-
fielen. Dem absoluten Wachstum der Betriebszahlen steht eine Ver-
dichtung im Raum = relativer Rückgang gegenüber: die Betriebs-
dichte ging von 24 Werkstätten je 1000 E. (1921/25) auf 21,6 im 
Jahre 1945 zurück. Die Beschäftigtendichte lag 1945 bei 60 Personen 
je 1000 E., für 1925 sind keine Zahlen bekannt. Das intensive Wachs-
tum geht deutlich aus der Durchschnitts-Betriebsgröße hervor, die 
sich von 2,4 im Jahre 1925 auf 2,7 Personen im Jahre 1945 erhöhte. 
Der Kräftigungsprozeß wird weiter durch die steigende Motorenver-
wendung (1925 = 121 032 PS) und die Anreicherung mit zusätz-
lichen Beschäftigtenkategorien (Arbeiter, gewerbliches Personal) ver-
deutlicht. 1945 waren insgesamt rd. 250 000 Erwerbstätige im Hand-
werk vorhanden, darunter (neben den Selbständigen) rd. 75 000 Ge-
sellen, 48 000 weibliche Kräfte (selbständig und unselbständig), rd. 
10 000 gewerbliches Hilfspersonal und rd. 25 000 Lehrlinge. Das re-
lative Gewicht zur Industrie (gemessen an den Beschäftigten) stellte 
sich 1925 auf 193 047 Handwerksbeschäftigte gegenüber 199 428 In-
dustriebeschäftigten; für 1945 ist das Anteilverhältnis mit 49 : 51 
(Handwerk zu Industrie) beziffert, also im wesentlichen gleich geblie-
ben. Die dänische Bevölkerung zählte 1921 - 3 268 000 und 1950 = 
4 279 000 Menschen.33 

Hingegen lassen sich für S c h w e d e n vorläufig lediglich Hand-
werk und Kleinindustrie gemeinsam erfassen, die auch organisato-
risch zusammengeschlossen sind. Bei einer Einwohnerzahl (1950) von 
7 047 000 Köpfen sind gegenwärtig rd. 130 000 Kleinbetriebe vorhan-
den, das sind 92 °/o der Gewerbebetriebe (Industrie und Handwerk) 
überhaupt. Sie beschäftigten insgesamt rd. 470 000 Personen, was 
eine durchschnittliche Betriebsgröße von 3,6 Personen ergibt. Die 
Betriebsdichte stellt sich auf etwa 18 Werkstätten, die Beschäftigten-
dichte auf etwa 67 Personen je 1000 E. Das Kräfteverhältnis im Rah-
men der gewerblichen Wirtschaft ergibt eine Relation von 59 : 4 1 
Industriebeschäftigten gegenüber Beschäftigten in Kleinbetrieben.34 

33 Iversen, M.: Dansik Haandvaerk, i tal og tekst. Kopenhagen 1931, S. 9 f f . — 
Levinson, J. V.: Die gegenwärtige Lage des dänischen Handwerks. In: Bericht über 
die internationale Arbeitstagung usw., a.a.O., S. 145 f f . 

34 Modig, J.-O.: Die jetzige Lage des schwedischen Handwerks. In: Bericht über 
die internationale Arbeitstagung usw., a.a.O., S. 253 f f . 

S c h m o l l e r s Jahrbuch LXXIII. 5 2 
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Über die Gewerbe- und Handwerksverhältnisse in N o r w e g e n , 
F i n n l a n d und I s l a n d können vorläufig keine ziffernmäßigen 
Aussagen gemacht werden, da die verfügbaren Unterlagen hierfür 
nicht ausreichen. Die Existenz gutorganisierter Handwerkerverbände 
in diesen Ländern läßt darauf schließen, daß die Verhältnisse da-
selbst von jenen in Schweden und Dänemark nicht allzustark ab-
weichen, sämtliche skandinavischen Staaten gehören dem Nordischen 
Handwerksrat an. 

In I t a l i e n sind bei einer Bevölkerungsziffer (1936) von 
42 025 000 Menschen 1939 vorhanden gewesen: 805 112 Handwerks-
betriebe mit 1 028 305 Erwerbstätigen, das waren 78 °/o der gewerb-
lichen Betriebe und 2 4 % der darin erwerbstätigen Personen. Daraus 
errechnet sich eine Betriebsdichte von 19 Werkstätten, eine Beschäf-
tigtendichte von etwas über 24 Personen je 1000 E. Dem extensiven 
Charakter des italienischen Handwerks entsprechend ergibt sich eine 
durchschnittliche Betriebsgröße von lediglich 1,3 Personen, der 
Kleinstbetrieb ist also vorherrschend.35 

Die gewerblichen Strukturverhältnisse in S p a n i e n und G r i e -
c h e n l a n d sind nicht bekannt, obwohl in Spanien eine lückenlose 
Handwerksorganisation besteht. 

4. 

Für eine hinreichend exakte Erfassung des dezentralisierten Klein-
gewerbes und insbesondere des Handwerks im westlichen Europa 
reichen die gegenwärtig vorhandenen Unterlagen zweifellos bei wei-
tem nicht aus. Andererseits genügen sie aber dem Kenner der Ma-
terie, um das zunächst vordringliche Anliegen ausreichend zu klären: 
in welchen Umrissen Westeuropa um die Mitte des 20. Jahrhunderts 
üj>er einen Grundstock dezentralisierter kleingewerblicher Wirt-
schaftsgebilde verfügt. Soweit Entwicklungstendenzen durch ausrei-
chende statistische Unterlagen belegt sind, weisen sie in die Rich-
tung einer fortlaufenden Stärkung des kleinbetrieblichen Elements, 
so daß (unter ausdrücklicher Ablehnung unzulässiger Prognosen) mit 
einiger Gewißheit festgestellt werden kann: der laufende Anpassungs-
prozeß des Handwerks und Kleingewerbes hat zu einer weitreichen-
den Konsolidierung des kleinbetrieblichen Elements auf dem Boden 
und im Rahmen des europäischen Industrialismus geführt. 

Diese Erkenntnis wird als Ausgangspunkt für eine neue Ära der 
systematischen Gewerbe- und Handwerksforschung gesetzt werden 
können, die es künftig mit keinen antiquierten Parolen vom Unter-

85 Gewerbliche Dokumentation, a.a.O., Anlagen. 
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gang des Handwerks und dergleichen mehr zu tun hat. Die Aufgabe 
dürfte jetzt vielmehr darin bestehen, einmal: den in Umrissen sicht-
bar gewordenen Sachverhalt in wachsender Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit zu konkretisieren, und zum andern: mit einem noch zu er-
arbeitenden theoretischen Rüstzeug der gegebenen Situation wissen-
schaftlich Herr zu werden. Beides läuft darauf hinaus, die empirische 
und die theoretische sozialökonomische Forschung in dieser Rich-
tung zu aktualisieren und den Stand unserer sozialwissenschaftlichen 
Erkenntnis zu modernisieren. Vielleicht wird es hierbei gelingen, die 
lange Reihe geistiger Ladenhüter, mit denen sich unsere Zeit beharr-
lich herumschleppt, um einige Exemplare zu verkürzen. 

Was die Erweiterung und Vertiefung der Empirie betrifft, so wird 
Deutschland in der Bereitstellung statistischen Materials weiter vor-
angehen. Die Handwerkszählung von 1949 wird voraussichtlich 1954 
mit neuen Fragestellungen wiederholt werden. Im sekundärstatisti-
schen Bereich des Handwerks sind jetzt die Grundlagen für die lau-
fende Durchführung höchst aufschlußreicher Erhebungen geschaf-
fen, von denen hier genannt sein mögen: die gesellschaftlichen Her-
kunftsschichten der Handwerkslehrlinge und Handwerksmeister so-
wie das Berufsschicksal gelernter Handwerker;36 der Aufstiegspro-
zeß selbständiger Handwerker in die industrielle Unternehmer-
schaft;37 die Konkurrenzvorgänge innerhalb der selbständigen Hand-
werkerschaft;38 die Berufsausbildungsleistung des Handwerks (Lehr-
lingshaltung, Gesellen- und Meisterprüfungen);39 Produktions-, Ko-
stenstruktur- und Exportstatistik für den Bereich der Handwerkswirt-
schaft;39 binnendeutscher und zwischenstaatlicher Betriebsvergleich 
des Handwerks.40 Hinzu kommt die Aufgabe, auf dem Wege mono-
graphischer Untersuchungen neue, theoretisch untermauerte Erkennt-
nisse zutage zu fördern, wobei das Schwergewicht darauf zu legen 
sein wird, die wissenschaftliche Unergiebigkeit einer umfangreichen 
Dissertationsliteratur zu beheben.41 

36 Beispielgebend hierzu Lamprecht, H.: Das soziale Lebensbild des Handwerks. 
Dortmund 1952, und die weiteren Arbeiten des Verfassers. 

57 Verschiedene Handwerkskammern in Rheinland-Westfalen haben mit ein-
schlägigen Ermittlungen begonnen. 

86 Wernet., W./Petersen, B. : Wettbewerbsvorgänge im Handwerk. Bremen-Horn 
1953. 

89 Deutscher Handwerkskammertag: Jahresbericht 1952/53. Als Manuskript ge« 
druckt, o. 0 . (Bonn) o. J . (1953). 

40 Deutsches Handwerks-Institut: Tätigkeitsbericht 1952/53. o. 0 . (München) 1953. 
4 1 Oehler,W.: Strukturzüge der niedersächsischen Handwerkswirtschaft. Bremen-

Horn 1953. — An der Herausarbeitung „Sozialökonomischer Struktur- und Funk-
tionsbilder dezentralisierter Gewerbezweige44 wird im Seminar für Handwerkswesen 
an der Universität Göttingen gearbeitet. 

2 * 
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Einer theoretischen Erschließung der neu ins Blickfeld tretenden 
Vorgänge auf gewerbestrukturellem Gebiet bieten sich auf Grund 
bisher geleisteter Vorarbeiten folgende Einsichten dar: 

Das dezentralisierte kleinbetriebliche Gewerbe (Handwerk) weist 
eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit auf, die ursächlich auf eine 
wachsende Variationsbreite dezentralisiert dargebotener, individua-
lisierter oder lokalisierter Wirtschaftsleistungen zurückgeht. Der ge-
werbliche Entfaltungsprozeß ist sowohl extensiver wie intensiver Na-
tur; in extensiver Richtung scheint er solange anzuhalten, bis ein ge-
wisser Dichtegrad erreicht ist, dessen Höhe von nationalen Gegeben-
heiten abhängt. Sodann pflegt er in einen Intensivierungsprozeß über-
zugehen (umzuschlagen), der in den wachsenden Durchschnitts-Be-
triebsgrößen zum Ausdruck kommt. Daraus erklären sich die unter-
schiedlichen Relationen der Betriebe und Beschäftigten zur Bevöl-
kerungszahl, wobei strukturelle von bloß konjunkturellen Vorgängen 
zu trennen sind. Die wachsende Beschäftigtendichle kann mit wei-
chender Betriebsdichte verknüpft sein, was z. B. gegenwärtig in 
Deutschland der Fall ist. 

Dem (quantitativ zu verstehenden) Verdichtungsprozeß geht ein 
(qualitativ zu verstehender) Integrationsprozeß parallel. Damit soll 
folgender Vorgang theoretisch erfaßbar gemacht werden: auf der 
Grundlage wachsender Betriebsgröße (als Regelfall) findet eine lau-
fende Anreicherung des ursprünglich auf eine kleine Arbeitsgemein-
schaft berufsgleicher Individuen (Meister, Geselle, Lehrling) begrenz-
ten Werkstattgebildes statt. Die Anreicherung erstreckt sich auf Pro-
duktionskräfte personeller und materieller Art. Wie für Deutschland 
und Schweden im einzelnen belegbar, gruppieren sich um den „Drei-
klang" handwerklicher Berufsprägung zusätzlich wirkende Arbeits-
kräfte nichthandwerklicher Art : gelernte, angelernte und ungelernte 
Arbeiter, technische und kaufmännische Angestellte, gewerbliches 
Betriebspersonal (Verkäuferinnen, Fahrer, Boten und dergleichen). 
Die Leistungsbasis des Betriebes erweitert sich also unter „handwerk-
licher Verdünnung" des Kernpersonals. In materieller Hinsicht treten 
in kontinuierlichem Anstieg mechanische Antriebskräfte (Motoren) 
hinzu, die nochmals die tendenzielle Wirkung haben, das handwerk-
liche Substrat zu verdünnen und umzuprägen. Damit scheint auf brei-
ter Linie dasjenige zu entstehen, was Sombart als „kleinkapitali-
stische Unternehmung" bezeichnet hat >— wobei festzuhalten wäre, 
daß die Umprägung des Handwerksmeisters und Kleingewerbetrei-
benden zum „Unternehmer" nicht ganz so einfach ist und gewisser-
maßen zwangsläufig abläuft, wie man leicht zu vermuten geneigt ist. 
Vorläufig pflegt auch der „integrierte" Handwerksbetrieb noch kein 
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Unternehmen zu sein, weil der Meister weiterhin kennzeichnende Un-
ternehmereigenschaften vermissen läßt. Diese subjektbezogene Be-
trachtungsweise ist aber gerechtfertigt, weil der Bereich dezentrali-
sierter Kleinbetriebe nach wie vor die Domäne subjektivierter, d. h. 
nicht, noch nicht oder nicht genügend objektivierter Wirtschafts-
leistungen darstellt. 

Schließlich scheint sich auch die Kräfterelation zwischen Indu-
strie und Handwerk innerhalb bestimmter, national bedingter Gren-
zen zu stabilisieren. In hochindustrialisierten Ländern wird man ein 
Verhältnis von 2 : 1 zugunsten der Industrie annehmen dürfen, in 
weniger stark industrialisierten Ländern ein solches, das um die Re-
lation 1 : 1 schwankt. Die Unbeweglichkeit der nationalen Gewerbe-
statistiken verhindert vorläufig nähere und konkrete Einblicke; wenn 
es jedoch einmal gelungen sein sollte, den stark klein- und mittel-
betrieblichen Charakter auch der europäischen Industrie freizulegen 
(die Aufgabe ist für Deutschland ohne Schwierigkeiten lösbar), dann 
werden sich dem behandelten Problemkreis weitere neue Einsichten 
erschließen. Das schwedische Beispiel dürfte in dieser Hinsicht Nach-
ahmung verdienen. 

5. 

Der in groben Strichen kenntlich gemachte ökonomische Verlauf 
ist fast überall von gewerbepolitischen Einwirkungen begleitet. Ab-
gesehen von Randgebieten (Großbritannien und Südeuropa), wo ent-
weder gewerbepolitische Abstinenz herrscht oder die Verhältnisse 
sonstwie der Vergleichbarkeit entbehren, läßt das gewerbepolitische 
Geschehen deutlich drei unterschiedliche Zonen erkennen. Im skan-
dinavischen Raum fußt die Handwerks- und Gewerbepolitik primär 
und maßgeblich auf dem Prinzip der Privatinitiative, durch gesetz-
liche Einzelmaßnahmen treffsicher unterstützt. In Westeuropa ein-
schließlich der Schweiz wird das Prinzip der privaten Freiwilligkeit 
zunehmend als unzureichend (und wohl auch als unzeitgemäß) empfun-
den und demzufolge in der Richtung auf staatliches Handeln verlas-
sen. In Zentraleuropa hat sich das Prinzip der staatlich gesetzten 
Handwerksordnung (Gewerbeordnung) seit einem halben Jahrhundert 
und länger durchgesetzt und über mehrere politische Umwälzungen 
hinweg behauptet. Die allgemeine Tendenz weist vom Norden über 
den Westen mit zunehmender Intensität in die zuletztgenannte Rich-
tung, d. h. auf wachsenden staatlichen Gewerbeprotektionismus mit 
unterschiedlichen Vorzeichen. Eingehende vergleichende Studien hier-
über, die vermutlich aufschlußreich^ Ergebnisse zeitigen müßten, 
stehen noch aus» 
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In methodischer Hinsicht waltet dort, wo die Handwerks- und 
Gewerbeverhältnisse staatlicher Regelung unterzogen werden, häufig 
die Tendenz, von primitiven Formen der Angebotsregulierung im 
Wege der manipulierten Gewerbezulassung über eine Zwischenstufe 
partieller Einschränkungen zu modifizierten Formen der Angebots-
veredelung zu gelangen, die mittelbare restriktive Wirkungen aus-
lösen. Der Weg führt meist von der direkten zur indirekten Beein-
flussung, jedenfalls ist darin eine sachliche Verbesserung und ein 
echter, auf Marktgegebenheiten und Markterfordernisse ausgerichte-
ter Fortschritt zu erblicken. Freilich sind die einschlägigen Mali-
nahmen bisher von keinerlei theoretischen Einsichten begleitet oder 
getragen; die Gewerbepolitik erfreut sich bemerkenswerter Unbe-
liebtheit in den Kreisen der zuständigen Forschung, wovon ein Blick 
in die Lehrbücher leicht überzeugt. Im praktischen Bereich behilft 
sie sich seit langem mit Erfahrungsgrundsätzen aus früheren An-
wendungsfällen und gelangt daher begreiflicherweise auch nicht über 
die Grenzen einer selbstgenügsamen Verwaltungsroutine hinaus.42 

Stofflich gesehen, beginnt alle aufbauende Handwerks- und gleich 
gerichtete Gewerbepolitik mit Maßnahmen zur Ordnung und Verbes-
serung der Berufsausbildung des gewerblichen Nachwuchses. Hierbei 
wird bei den Lehrlingen angefangen, später folgen die Selbständigen, 
und erst unter hochentwickelten gewerbepolitischen Verhältnissen 
geht man dazu über, auch die Lücke zwischen beiden Ausbildungs-
stadien zu schließen, indem die Berufsbildung der Gesellen einbe-
zogen wird. Die Tendenz zur immer strengeren Systematisierung ist 
überall erkennbar, in Deutschland hat sie den höchsten Vollkommen-
heitsgrad erreicht. Dieser Vorrang der berufsbildenden Angelegenhei-
ten stimmt mit den realen Möglichkeiten einer gesamtwirtschafts-
politisch unbedenklichen und dennoch wirksamen Gewerbepolitik in-
sofern überein, als der entscheidende Konkurrenzfaktor in der klein-
betrieblich-dezentralisierten Gewerbeweit in der Tat bei der persön-
lichen beruflichen Leistungsfähigkeit zu suchen ist.43 Auch unter heu-
tigen Verhältnissen wirtschaftet der gewerbliche Allein- oder Klein-
anbieter — trotz technischer Intensivierung der Werkstattanlage — 
nicht so sehr unter Kapitaleinsatz als unter Einsatz der individuellen 
Berufsleistung, die infolgedessen die bestmögliche Pflege erheischt. 

4 2 Man vergleiche daraufhin beispielsweise die deutsche Handwerksgesetzgebung, 
in welcher seit über 70 Jahren (GewO-Novelle von 1881) stereotype Gedankengänge 
und Formulierungen unablässig wiederkehren. 

4 3 Einiges darüber ist ausgeführt bei Wernet: Konkurrenzproblem und Be-
fähigungsnachweis im Handwerk. In: Jahrbuch für Sozialwissenschaft, Bd. 1, Göt-
tingen 1950, S. 293 ff. 
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Leistungsunfähige Handwerker richten sich untereinander zugrunde, 
ohne daß es des Eingreifens industrieller oder kommerzieller Kon-
kurrenzkräfte bedarf. Die gewerbepolitischen Vorkehrungen zu Nutz 
und Frommen des Handwerks stimmen in dieser Hinsicht überall in 
den europäischen Ländern überein. 

Aber die Forderungen und auch die realen Bedürfnisse der Klein-
gewerbetreibenden sind damit nicht erschöpft. Gewerbepolitik ver-
sucht daher fast immer auch direkte ökonomische Erleichterungen zu 
vermitteln, womit sie unversehens in den Gefahrenbereich der 
Schutzpolitik im negativen, d. h. unzeitgemäßen Sinne gerät. Es 
scheint, daß eine gewerbepolitische Zone des Schutzbedürfnisses und 
der (vermeintlichen) Schutzgewährung erst durchschritten sein muß, 
bevor die Handwerkspolitik — stellvertretend für alle gleichgear-
tete Gewerbepolitik produktioneller und kommerzieller Observanz 
— auf das freie Feld der Wettbewerbspolitik hinauszutreten vermag. 
In der Bundesrepublik ist dieser Vorgang eben jetzt zu beobachten. 

Abgesehen von sozialpolitischen Funktionen, die teilweise als 
Restbestände historischer Art aus früheren Aufgaben der Korpora-
tionen übrig geblieben sind, und Aufgaben der Interessenvertretung 
allgemeiner Art pflegen die Berufsverbände sich neuerdings mit staat-
licher Förderung der betriebstechnischen und betriebswirtschaftlichen 
Problematik des kleinbetrieblichen Wirkens zuzuwenden. Die skandi-
navische und die mitteleuropäische Zone der Gewerbepolitik sind in 
diese Entwicklung bereits stark eingespannt, während die westeuro-
päische Zone vorläufig zurücksteht. Außer der Schweiz machen die 
Niederlande neuerdings intensive Anstrengungen, Versäumtes aufzu-
holen und den Anschluß an die richtungweisende Entwicklung im 
übrigen Europa zu gewinnen. Das Sachgebiet ist gewissermaßen als 
Verlängerung der Berufsbildung aufzufassen, indem außer der sub-
jektbezogenen Leistungsertüchtigung jetzt auch die objektbezogene 
Leistungsverbesserung durch Kostensenkung (Rationalisierung im 
Handwerk) zum Gegenstand gewerbepolitischer Beeinflussung ge-
macht wird. Neben dem personellen Element der Handwerksleistung 
verlangt im Zuge wachsender Expansion und Intensivierung techni-
scher Gegebenheiten und Erfordernisse nunmehr das apparative Ele-
ment ebenfalls Beachtung und Pflege. 

Ganz neuartige Themen zukunftgerichteter europäischer Ge-
werbepolitik treten damit ans Licht und drängen auf wissenschaftliche 
Klärung. Im folgenden soll ein gedrängter Überblick über die ge-
werbepolitische Situation in den wichtigsten europäischen Staaten den 
vorliegenden Abriß beschließen. 
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6. 

Dank frühzeitig verwirklichter zwischenstaatlicher Zusammen-
arbeit verläuft die gewerbepolitische Entwicklung in den n o r d i -
s c h e n L ä n d e r n seit Anfang des Jahrhunderts in gleichartigen 
Bahnen. Seit 1912 bestehen als permanente Einrichtungen freiwilliger 
Selbsthilfe die „Nordischen Handwerkerkonferenzen", die in drei-
jährigen Abständen zusammentreten, und der „Nordische Handwer-
kerrat", der von den Präsidenten der angeschlossenen Landesorgani-
sationen Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden ge-
bildet wird.44 Die Zusammenarbeit wird gegenwärtig von über 100 000 
Mitgliedern der genannten Zentralorganisationen getragen. Im Gegen-
satz zur westeuropäischen Zone, in welcher das mittelständische Or-
ganisationsprinzip (Handwerk, Detailhandel und ähnliche Zweige) 
überwiegt, und zur mitteleuropäischen Zone mit ihren, reinen Hand-
werkerorganisationen verfolgt die nordische Zone das organisato-
rische Prinzip des Zusammenschlusses der kleinen Produktionsbe-
triebe in Handwerk und Kleinindustrie; das Handels- und das Ver-
kehrsgewerbe stehen außerhalb dieser Organisation. Der ständige 
Austausch gewerbepolitischer Gesichtspunkte und Erfahrungen hat 
sowohl zur inneren Festigung der nordischen Handwerksverhältnisse 
wie auch zur positiven Resonanz der handwerkspolitischen Bestre-
bungen in der Öffentlichkeit wirksam beigetragen. 

In D ä n e m a r k ist der in der Reichsverfassung von 1848 '49 
niedergelegte Grundsatz der Gewerbefreiheit durch das Gewerbege-
setz von 1857 praktisch durchgeführt worden. Die maßvolle Anwen-
dung hat einen verhältnismäßig reibungs- und spannungslosen Über-
gang von den Zünften zu neuzeitlichen Handwerksorganisationen er-
möglicht, seit hundert Jahren ist eine bemerkenswerte gewerbepoli-
tische Kontinuität zu beobachten. Sowohl die Zusammenschlüsse als 
auch das Meisterprüfungswesen sind freiwilliger Natur, lediglich das 
Lehrlingswesen und die abschließende Gesellenprobe sind gesetzlich 
— zuletzt 1937 — geregelt. Handwerker- und Industrievereine haben 
ein umfassendes und vorbildliches gewerbliches Schulwesen aufge-
baut, daneben spielt der genossenschaftliche Zusammenschluß sowohl 
der Selbständigen als auch der Gesellen (in Produktivgenossenschaf-
ten) eine dem Lande eigentümliche Rolle. Eine wertvolle Ergänzung 
des Berufsbildungswesens hat das 1906 als erste Einrichtung dieser 
Art gegründete „Teknologische Institut" in Kopenhagen herbeige-

44 Anderson, S.: ,Die Wirksamkeit des nordischen Handwerkerrates und der nor-
dischen Handwerkerkonferenzen usw. In: Bericht über die internationale Tagung 
usw., a. a. 0 . S. 228 ff . 
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führt, das auf Anregungen der älteren österreichischen Gewerbeförde-
rung zurückgeht. Das Institut führt betriebswirtschaftlichen und tech-
nologischen Unterricht durch und übt eine umfassende technische und 
sonstige Beratungstätigkeit aus. Der Staat ist mit etwa einem runden 
Fünftel an den Kosten beteiligt, die im übrigen aus Gebühren und 
Kursgeldern aufgebracht werden. Von großer Bedeutung hat sich die 
Gepflogenheit erwiesen, technische Neuerungen vorausschauend für 
den kleinen Gewerbebetrieb zu entwickeln und die beispielsweise in 
Deutschland so weit aufgerissene Kluft zwischen der technischen In-
dustrieforschung und den Bedürfnissen des Kleingewerbebetriebes auf 
diese Weise von vornherein zu vermeiden. Der Zugang zum Gewerbe 
ist nur in den üblichen Sonderfällen (Schornsteinfeger u. a.) staatlich 
geregelt, im übrigen frei. Man kennt den sogenannten Gewerbebrief, 
dessen Erwerb jedoch an keine Fachprüfung gebunden ist; die In-
haber werden dort bevorzugt, wo schwierigere technische oder fach-
liche Leistungen auszuführen sind.45 

Im Gegensatz hierzu kennt N o r w e g e n eine besondere Hand-
werksgesetzgebung, wenn auch erst in den Anfängen. Älteren Datums 
ist bereits das „Lov om handverksnaering" vom 25. 7. 1913 (Hand-
werksgesetz), das für alle Städte gilt und auf die Landbezirke aus-
gedehnt werden kann. Das Gesetz verlangt prinzipiell einen Hand-
werksbrief für die selbständige Gewerbeausübung, der insofern als 
Fähigkeitsausweis angesehen werden kann, als die Erteilung an die 
Ablegung einer Gesellenprüfung, eine insgesamt sechsjährige prak-
tische Berufstätigkeit und an den Nachweis ausreichender kaufmän-
nischer Kenntnisse geknüpft ist. Alleinmeister sind von dem Erwerb 
des Handwerksbriefes befreit. Eine Meisterprüfung kennt man noch 
nicht, die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen setzt den Besitz 
des Handwerksbriefes voraus. Das Gesetz regelte lange Zeit auch die 
wichtigsten Fragen der Lehrlingsausbildung; seit 14. 7. 1950 gibt es 
auch in Norwegen ein besonderes Lehrlingsgesetz. In Ermangelung 
einer Gewerbeordnung regelt es die wichtigsten Fragen der Nach-
wuchsausbildung und findet auf alle Handwerksbetriebe Anwendung, 
die dem Handwerksgesetz von 1913 unterstehen. Außerdem wurde 
am 29. 6. 1945 ein bereits im Jahre 1940 geschaffenes „Gesetz betr. 
die Berufsschulen für Handwerk und Industrie" in Kraft gesetzt, das 
u. a. eine dreijährige Schulzeit vorschreibt, die neben der praktischen 
Ausbildung in den Abendstunden vermittelt wird.46 Die selbständigen 
Handwerker sind seit 1886 in einer Hauptorganisation zusammenge-

45 Vgl. hierzu: Levinson: Die gegenwärtige Lage des dänischen Handwerks. 
A. a. 0 . S. 145 ff . 

46 Gewerbliche Dokumentation, 1. Jg. Heft 1, 1948, S. 22, 
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schlössen, die in 92 Ortsverbänden und 28 Berufsverbänden insge-
samt rd. 8000 Mitglieder erfaßt.47 

Wie im ganzen nordischen Bereich kennt man auch in S c h w e -
d e n keine staatliche Gewerbezulassungspraxis, der Zugang zum Ge-
werbe ist seit Aufhebung der Zünfte im Jahre 1846 frei. Die als er-
forderlich erkannte Auslese nach der Berufstüchtigkeit geschieht auf 
freiwilliger Grundlage, aber mit staatlicher Hilfestellung, auf Grund 
des Gesetzes vom 11. Oktober 1940 über Meisterbriefe für Hand-
werker. Die Regelung lehnt sich an bereits bekannte Vorbilder an 
und bestimmt, daß Meisterbriefe an solche Personen ausgegeben 
werden dürfen, die wenigstens acht Jahre praktisch berufstätig ge-
wesen sind und ein Abgangszeugnis von Fach- und Berufsausbildungs-
kursen mit dem Piâdikat „gut" vorweisen können. Dieser Meister-
brief, unter staatlicher Kontrolle von der schwedischen Handwerks-
und Kleinindustrie-Organisation ausgegeben, ersetzt den anderwärts 
üblichen Befähigungsnachweis und stellt eine glückliche Verknüpfung 
von privater und staatlicher Ordnungsgewalt dar.48 Schweden kennt 
auch heute noch — trotz intensiver Bemühungen der Berufsorgani-
sationen — kein eigentliches Lehrlingsgesetz, wohl aber ersatzweise ein 
staatliches Lehrlingskomitee, das Lehrpläne und Unterricht über-
wacht. Meist werden entsprechende Vereinbarungen in den Kollektiv-
verträgen getroffen. Wie in Dänemark (und auch in Norwegen) 
empfängt das berufliche Bildungswesen eine nachhaltige Festigung 
und Förderung durch das Staatliche Handwerksinstitut in Stockholm, 
das 1922 von den Handwerksorganisationen gegründet und neuer-
dings vom Staat übernommen worden ist.49 Kurse, Beratungen und 
Forschungsarbeiten füllen das Programm dieser Anstalt. Die orga-
nisatorische Zusammenführung der selbständigen Handwerker hat mit 
32 500 Mitgliedern der zentralen Handwerksorganisation einen be-
achtlichen Stand erreicht, und zwar stellen örtliche Vereine den 
Grundstock dar. Etwa die gleiche Zahl Mitglieder sind in der „Re-
präsentantenschaft der Berufsverbände" erfaßt, die gegenüber der 
bezirklichen die einzelfachliche Organisationsform verkörpert. Be-
merkenswert ist noch die finanzielle Beteiligung des Staates an den 
Kosten der Berufsausbildung; der Lehrmeister erhält je Lehrling im 
ersten Lehrjahr eine Staatsbeihilfe von 900 Kronen, was etwa der 
bei uns vom Lehrherrn gezahlten Erziehungsbeihilfe entspricht. 

47 Skylstad, J. B.: Memorandum sur la formation et l'organisation professionelles 
des arts et métiers en Norvège. In: Bericht über die internationale Arbeitstagung 
usw. a. a. O. S. 221. 

48 Vgl. Modig: Die jetzige Lage des schwedischen Handwerks. In: Bericht über 
die internationale Arbeitstagung usw. a. a. O. S. 253 ff . 
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F i n n l a n d und I s l a n d weisen im großen und ganzen entspre-
chende Regelungen und Einrichtungen auf. Finnland kennt ein be-
sonderes Lehrlingsgesetz und die Einrichtung der Gesellenbriefe und 
Meisterbriefe, die auf freiwilliger Grundlage erworben werden. Hand-
werk und Kleinindustrie sind ebenfalls gemeinsam organisiert und 
zählen etwa 11 000 Mitglieder in bezirklichen Vereinen, neben denen 
fachliche Verbände stehen. Auf Island gibt es ein Lehrlingsgesetz und 
ein Gesetz über Handwerk und Industrie, ein Gesetz über Berufs-
schulen befindet sich in Vorbereitung. Der Handwerkerverband zählt 
bei etwa 150 000 Einwohnern 2200 Mitglieder und scheint wachsen-
den Einfluß auf die Gesetzgebung'im Sinne einer strafferen Regelung 
der Handwerksverhältnisse zu gewinnen.49 

Die ökonomisch gerichtete Handwerks- und Kleingewerbepolitik 
der nordischen Länder befaßt sich vornehmlich mit der Erleichterung 
der Kapitalbeschaffungs- und Kreditverhältnisse, mit Steuerfragen 
und ähnlichen Problemen, die für die kleinbetrieblich-dezentralisier-
ten Wirtschaftsgebilde um so wichtiger werden, je klarer die Aus-
richtung der Handwerksförderung auf Wettbewerbsfragen im engeren 
Sinne sich durchsetzt. 

In der westeuropäischen Zone der Gewerbepolitik ist die Entwick-
lung in den N i e d e r l a n d e n äußerst lehrreich. Bis weit ins 20. 
Jahrhundert hinein hatte die schon 1798 erfolgte Beseitigung der 
Zünfte insofern keine fühlbare Lücke hinterlassen, als dem einhei-
mischen Produktionsgewerbe gegenüber Handel, Schiffahrt und Land-
wirtschaft eine nachgeordnete Bedeutung zukam. Das änderte sich 
nach dem ersten Weltkriege, wobei sich herausstellte, daß die zahl-
reich vorhandenen (wirtschaftlich gemischten) Mittelstandsorganisa-
tionen kaum in der Lage waren, neuzeitliche Anforderungen an wirt-
schaftliche Berufsverbände zu erfüllen. Das mittelständische Prin-
zip hat seither stark an Boden verloren und kann heute zugunsten 
des gewerbepolitischen Prinzips der Fachgliederung nahezu als über-
wunden gelten. Zugleich ergab sich das wirtschaftspolitische Bedürf-
nis nach staatlicher Beeinflussung der Gewerbeentwicklung, die bis-
her sich selbst überlassen war. Mangels geeigneterer Ansatzpunkte 
erging 1937 das „Gesetz über die Gründung von Kleinbetrieben", 
welches dem Staat die Ermächtigung erteilte, die Eröffnung von Be-
trieben von staatlicher Bewilligung abhängig zu machen.50 Davon ist 
laufend Gebrauch gemacht worden. Unter Kriegseinwirkungen wurde 

49 Schlyter, R.: Handwerksordnung in den nordischen Staaten. In: Deutsches 
Handwerksblatt, Jg. 1953, Heft 13 und 14, Umschlagseiten. 

50 Gewerbliche Dokumentation, Jahrgang 1949, Heft 1, S. 42 ff . und Jg. 1950, 
Heft 2, S. 69 ff . 
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1941 ein allgemeines Gründungsverbot für Kleinbetriebe ausgespro-
chen, das 1949 für die meisten Gruppen außer Kraft trat. Ebenfalls 
3941 kam die Schaffung von Berufs- und Hauptberufsgruppen zu-
stande, denen als Pflichtorganisationen die üblichen Lenkungsfunk-
tionen übertragen wurden. Nach Kriegsende setzten Überlegungen 
bezüglich einer grundlegenden Reform des gewerblichen Zulassungs-
wesens in Verbindung mit einer neuzeitlichen Organisationsgliederung 
des holländischen Wirtschaftslebens ein, die schließlich zum „Gesetz 
über die Organisation der gewerblichen Wirtschaft in den Nieder-
landen" vom 27. 1. 1950 geführt haben.51 Hiernach wird Holland 
künftig zum Prinzip der staatlich geordneten Selbstverwaltung der 
Wirtschaft übergehen und den neuen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts weitreichende Ordnungsaufgaben gegenüber den angeschlos-
senen Betrieben übertragen. Die Niederlande werden damit gewerbe-
politisch in die mitteleuropäische Zone übertreten, in der das Prin-
zip liberaler Mittelstandspolitik alten Stiles überwunden ist.52 

Mit der Neuordnung werden die beiden berufspolitischen Haupt-
gebiete Berufsbildung und Gewerbeförderung auf neue Grundlagen 
gestellt werden. Die Heranbildung von Lehrlingen entbehrt bisher 
klarer gesetzlicher Regelungen, neben der praktischen Ausbildung in 
Betrieben spielt das gewerbliche Schulwesen eine maßgebliche Rolle. 
Ein vielgliedriges System von Tages- und Abend-Gewerbeschulen ver-
mittelt vielseitige Möglichkeiten zusätzlicher theoretischer Ausbil-
dung, läßt aber einen folgerichtigen Aufbau in der Richtung auf eine 
organische Stufenfolge vom Lehrling über den Gesellen zum Meister 
vermissen. Infolgedessen fehlen entsprechende Prüfungen in unserem 
Sinne, wenn auch Diplome verliehen werden. Sodann befinden sich 
gewerbefördernde Einrichtungen im Aufbau, die der betriebstech-
nischen und betriebswirtschaftlichen Ergänzung und Weiterführung 
der allgemeinen Berufsausbildung dienen sollen. Die geplante Schaf-
fung eines „Produktivitätszentrums" für das Handwerk53 deutet Rich-
tung und Intensität der Bestrebungen an, deren Reichweite über in-
terne handwerkspolitische Ziele weit hinausgeht. 

B e l g i e n ist in der Gewerbepolitik dadurch bekannt, daß seine 
vor hundert Jahren vorbildlichen Einrichtungen zur Pflege der Klein-

5 1 Wirtschaf tsministerium Haag: Das Gesetz über die Organisation der gewerb-
lichen Wirtschaft in den Niederlanden (deutsch), Haag o. J . (1952). 

5 2 Auf die Nennung der umfangreichen holländischen Literatur zur Neuordnung 
der Handwerksverhältnisse in den Niederlanden muß hier verzichtet werden. Vgl. 
die Monatsschrift „Kroniek van het Ambacht44, Scheveningen, seit 1947. 

5 3 Vgl. Bevordering van de efficiency in het ambacht (Förderung der Wirtschaft-
lichkeit im Handwerk), s'Gravenhage 1953, 
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gewerbe Gegenstand des Studiums und der Nachahmung waren. 54 In 
der Zwischenzeit hat das Land aber mit der gesamteuropäischen Ent-
wicklung auf diesem Gebiet nicht Schritt gehalten und ist neuerdings 
bemüht, hieraus gewerbepolitische Folgerungen zu ziehen.55 Für be-
rufsbildende Zwecke besteht — neuerdings auf der Grundlage eines 
„Gesetzes über die berufliche Ausbildung" vom 20. 8. 1947/15. 12. 
1948 — ein weitschichtiges System von Fortbildungseinrichtungen, 
welche die praktische Ausbildung im Betrieb ergänzen. Auf privater 
und freiwilliger Grundlage kennt man eine Lehrabschlußprüfung und 
eine höhere Fachprüfung (Meisterprüfung), die staatlich überwacht 
und gefördert werden. Die Tendenz geht dahin, die praktische Mei-
sterlehre als maßgebliche Ausbildungsform stärker zu pflegen und 
den Berufsorganisationen (die allerdings überwiegend mittelständi-
schen Charakters sind) berufsordnende Aufgaben zu übertragen. Für 
die zusätzliche Gewerbeförderung ist ein System staatlicher Wirt-
schafts-, Mittelstands- und Handwerksräte tätig, in welchem auch das 
Mittelstands-Institut seinen Platz findet; Studien und Gutachten 
scheinen vorläufig noch die konkrete Einzelberatung der Betriebe zu 
überwiegen. Eine staatliche Bewilligungspflicht zur Betriebseröff-
nung besteht erst seit kurzem für einzelne Branchen, darunter für 
die Zweige des Nahrungsmittelhandwerks. Hier ist die Meisterprüfung 
oder eine entsprechende Diplomprüfung verlangt, die ihrerseits in der 
Hauptsache das Lehrabschlußzeugnis voraussetzen. Aufschlußreich 
erscheint die Tendenz, das „examen obligatoire de patron" zur allge-
meinen Einführung zu bringen und damit generell sich dem Prinzip 
des Befähigungsnachweises zu nähern.56 

Die prinzipielle Revision des liberalen Prinzips handwerklich-
kleinbetrieblicher Gewerbepolitik in der Richtung auf die Herbeifüh-
rung einer öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltungsorganisation des 
Handwerks mit entsprechender Berufsausbildungsordnung hat in 
F r a n k r e i c h seit einem Menschenalter schnelle Fortschritte ge-
macht. Die seit 1803 neben den alten Handelskammern bestehenden 
und 1872 reformierten Gewerbekammern konnten sich keinen dauer-
haften Platz erringen, während andererseits das Bedürfnis nach klein-
gewerblicher Vertretung wuchs. Als 1918 die deutsche Handwerks-
kammer Straßburg übernommen wurde, gab dieser Umstand den An-
stoß zur Schaffung des Gesetzes vom 26. Juli 1925, mit welchem 94 

54 v. Steinbeis: Die Elemente der Gewerbeförderung, nachgewiesen an den Grund-
lagen der belgischen Industrie. Stuttgart 1853. 

55 Aufschlußreich hierzu besonders: Laloire M.: La petite industrie et l'artisanat, 
leurs diff icultés — comment les résoudre. Brüssel 1946. 

56 Vgl. Gewerbl. Dokumentation, Jg. 1948, Heft 1, Jg. 1949, Heft 1, Jg. 1950. 
Heft 1, Jg. 1951. Hef t 1, Jg. 1952, Hef t 2. 
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Handwerkskammern in Frankreich ins Leben gerufen worden sind. 
Ihre Befugnisse reichen indessen nicht so weit wie in Deutschland, 
insbesondere ist bisher keine berufsständische Gesamtorganisation der 
Handwerkerschaft erzielt. Zur Wahrung der wirtschaftlichen und so-
zialen Berufsinteressen bestehen zahlreiche freie Berufsverbände ohne 
klare Aufgabenteilung zwischen ihnen und den Kammern. Abgesehen 
vom Elsaß, wo das ehemalige deutsche Handwerksrecht (auf Grund 
der GewO.-Novelle von 1897) im wesentlichen beibehalten worden ist, 
besteht seit dem Gesetz vom 25. Juli 1919 über die Organisation des 
gewerblichen und kommerziellen Fachunterrichts eine staatliche Re-
gelung des Lehrlingswesens, die speziell für das Handwerk durch Ge-
setz vom 10. März 1937 ergänzt worden ist. Man kennt seither auch 
höhere Fachprüfungen (Meisterprüfungen) auf gesetzlicher Grund-
lage, aber freiwilliger Natur, deren allgemeine Einführung nebst der 
Schaffung eines handwerklichen Berufsdiploms (brevet professionel) 
mit wachsendem Nachdruck erstrebt wird.57 

Der gegenwärtig erreichte Status der handwerkspolitischen Ent-
wicklung ist neuerdings im „Code de l'Artisanat" vom 16. Juli 1952 
kodifiziert58. Die wichtigsten Gesichtspunkte des umfangreichen Ge-
setzes sind folgende: Als Handwerker, die dem Gesetz unterstellt sind, 
gelten diejenigen Handwerksmeister (maitres-artisans), die persönlich 
ihr Gewerbe selbständig betreiben und in der Regel nicht mehr als 
fünf Gesellen und Lehrlinge beschäftigen. Die größeren Betriebe 
zählen zur Industrie. Die beruflichen und wirtschaftlichen Interessen 
der selbständigen und unselbständigen Handwerker gegenüber dem 
Staat und der Öffentlichkeit werden durch Handwerkskammern wahr-
genommen, die öffentlichrechtliche Körperschaften sind und zu einem 
Drittel aus Gesellen bestehen. Die Handwerkseigenschaft eines Ge-
werbebetriebes geht aus der Eintragung in die Handwerksrolle her-
vor, die bei den örtlichen Handels- und Zivilgerichten geführt wird. 
Der Minister für das Handwerk kann diejenigen Gewerbezweige be-
stimmen, in welchen eine handwerkliche Lehrzeit obligatorisch ist 
und die nur von solchen Personen ausgeübt werden dürfen, die eine 
Gesellenprüfung abgelegt haben. Im übrigen ist das Recht zur An-
leitung von Lehrlingen an den Nachweis des sogenannten kleinen Be-
fähigungsnachweises geknüpft: der Berechtigte muß die Meisterprü-

57 Vgl. Gewerbl. Dokumentation, ebenda. — Ferner: Fusina, Ch.: Situtation et 
perspectives de développement des professions artisanales en France. In: Bericht 
über die internationale Arbeitstagung usw. 1947, S. 159 ff . 

58 Journal Officiel de la République Française, No. 52—71, Juillet 1952, Paris 
(Sonderdruck). Ferner: Wt.: Eine neue Handwerksordnung in Frankreich. In: Deut-
sches Handwerksblatt, Jg. 1952, S. 302 f. 
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fung (examen de capacité) abgelegt haben und 24 Jahre alt sein. Die 
Handwerkskammer stellt eine Meisterprüfungsordnung auf und re-
gelt die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse. Bestimmungen 
über die Schaffung einer besonderen Kreditorganisation für das Hand-
werk und die Beteiligung an öffentlichen Aufträgen runden das Ge-
setz ab. 

Die grundsätzliche Auffassung der S c h w e i z zu den Hauptthe-
men der neuzeitlichen Gewerbepolitik dürfte im Arbeitsprogramm 
des Schweiz. Gewerbeverbandes von 1931 zum Ausdruck gebracht 
sein: Der Verband steht auf dem Boden der Privatwirtschaft, des 
Privateigentums und der Handels- und Gewerbefreiheit; die wirt-
schaftliche Tätigkeit des einzelnen darf sich indessen nicht in schran-
kenloser Weise äußern.59 In Ubereinstimmung mit der kontinental-
europäischen Entwicklung seit dem Ende des ersten Weltkrieges drän-
gen die gewerblichen Verhältnisse auch in der Schweiz immer stärker 
zu einer leistungspflegenden Ordnung, die — je länger, je mehr — 
nicht ohne Mitwirkung der Staatsgewalt verwirklicht werden kann. 
Daraus erklärt sich die langwierige Auseinandersetzung um eine pro-
tektionistische Revision der Wirtschaftsartikel der schweizerischen 
Verfassung, die nach etwa 15jähriger Dauer zu dem Ergebnis geführt 
hat, daß der Bund (nötigenfalls in Abweichung von der Handels- und 
Gewerbefreiheit) Vorschriften erlassen kann „zum Schutze wirtschaft-
lich bedrohter Landesteile und zur Erhaltung wichtiger, in ihrer 
Existenz gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufsgruppen".60 Hier-
bei ist allerdings Voraussetzung, daß solche Zweige und Gruppen die-
jenigen Selbsthilfemaßnahmen getroffen haben, die ihnen billiger-
weise zugemutet werden können. In dieser Sicht wird gegenwärtig um 
ein Bundesgesetz über den Fähigkeitsausweis in vier Handwerkszwei-
gen gerungen, die als besonders gefährdet gelten61. Es handelt sich 
hierbei um die Einführung des sogenannten großen Befähigungsnach-
weises, der die selbständige Ausübung eines Handwerks an die Ab-
legung der Meisterprüfung knüpft. Das Berufsausbildungswesen hat, 
nachdem es mehrere Jahrzehnte hindurch freiwillig organisiert war, 
durch das „Bundesgesetz über die berufliche • Ausbildung" vom 
26. Juni 1930 eine feste Grundlage erhalten, die in drei Verordnun-
gen von 1932, 1936 und 1951 erweitert worden ist. Seither sind 

69 Arbeitsprogramm des Schweizerischen Gewerbeverbandes, angenommen durch 
die Jahresversammlung vom 14. Juni 1931 in Lausanne. Ziff. A 1 und 2. 

60 Drucksachen der Eidg. Bundesversammlung Nr. 3616 und 4788. 
81 Blanc, Ch.: Der Fähigkeitsausweis. Separatdruck aus der „Schweiz. Gewerbe-

Zeitung", o. 0 . (Bern), o. J. (1952). (Mit Entwurf des Bundesgesetzes v. 11. Juli 
1952.) 
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auch die freiwilligen Meisterprüfungen gesetzlich anerkannt, so daß 
der Verwirklichung des Fähigkeitsausweises keine ausbildungstech-
nischen Hindernisse im Wege stehen.62 Auch das neuzeitliche Gebiet 
der Gewerbeförderung63 befindet sich in günstiger Entwicklung, wobei 
die kaufmännischen Gesichtspunkte und die wirtschaftspolitische 
Förderung im Vordergrund stehen. Die betriebstechnische Förderung 
ist erst in Ansätzen vorhanden, die wissenschaftliche Pflege von Ge-
werbefragen nimmt eine wichtige Stellung in den gesamteuropäischen 
Bemühungen dieser Art ein.64 

Befinden sich Holland, Frankreich und die Schweiz deutlich im 
Übergang zur mitteleuropäischen Zone der Gewerbe- und Handwerks-
politik, so hat L u x e m b u r g diese Einordnung bereits vollzogen. 
Der Gründung eines Allgemeinen Handwerkerverbandes 1906 folgte 
1924 die Errichtung einer Handwerkskammer, deren Stellung und 
Aufgabe etwa dem deutschen Kammersystem entspricht. 1929 erging 
ein Lehrlingsgesetz, 1935 das Gesetz über die Einführung der Mei-
sterprüfung im Handwerk. Seit 1938 besteht der große Befähigungs-
nachweis in der deutschen Bedeutung, d. h. als generelle Voraus-
setzung für die selbständige Ausübung eines Handwerks als stehendes 
Gewerbe. Der letzte Krieg hat diese folgerichtige Entwicklung vor-
übergehend gestört; mit Gesetz vom 8. Oktober 1945 wurde sodann 
die frühere Ordnung wiederhergestellt.65 Zu erwähnen wäre außer-
dem die Schaffung einer Handwerker-Pflichtversicherung durch Ge-
setz vom 21. Mai 1951, mit welcher das kleine Land beispielhaft vor-
angegangen ist.66 

Das alte Österreich-Ungarn verfügte bekanntlich auf Grund der 
Gewerbeordnungs-Novelle von 1883 über den sogenannten Verwen-
dungsnachweis im Handwerk, der ungefähr dem deutschen Befähi-
gungsnachweis entspricht. Die Nachfolgestaaten hatten diese Regelung 
fast einhellig übernommen, so daß der Befähigungsnachweis bis zur 

62 Schweizerischer Gewerbeverband: Die Förderung der Meisterprüfungen. Heft 1 
der Schriftenreihe: „Die berufliche Aus- und Weiterbildung". Bern 1953. 

03 Schirmer, C.: Bedeutung und Stand der Gewerbeförderung in der Schweiz. 
Schriften für gewerbl. Kredit-, Bürgschafts- u. Treuhandwesen, Heft 9. o. O. 
(Bern), o. J. (1952). 

64 Gutersohn, A.: Die Ziele und Arbeitsmethoden des neuen Hochschulinstituts 
für Gewerbeforschung. In: Bericht über die internationale Arbeitstagung usw. 1947. 
S. 30 f f . 

65 Rollinger, R.: Die Lage des Handwerks im Großherzogtum Luxemburg. In: 
Bericht über die internationale Arbeitstagung usw. 1947, S. 215 ff . 

86 Das Gesetz über die Handwerker-Pensionskasse in Luxemburg. In: Gewerbl. 
Dokumentation, Jg. 1951, Heft 3, S. 58 ff . — Vgl. ferner Schneider-Kaiffer, G.: Das 
Handwerk im Grol^herzogtum Luxemburg. Luxemburg 1949. 
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Bolschewisierung in fast ganz Ost- und Südosteuropa in Geltung 
stand. Das neue Ö s t e r r e i c h beließ die seit 1859 bestehende Ge-
werbeordnung in Kraft, führte 1934 gewisse Änderungen ein und 
fügte dem bisher bestehenden Befähigungsnachweis 1937 ein „Unter-
sagungsgesetz" hinzu. Hiernach konnte die Gründung oder Fortfüh* 
rung gewerblicher Betriebe verboten werden, sofern die Wettbewerbs-
verhältnisse dies gerechtfertigt erscheinen ließen. Österreich kehrte 
mithin vorübergehend zu den primitiven Formen der Gewerberegu-
lierung zurück, ohne das qualifizierte Verfahren preiszugeben. Sodann 
mußte 1940 vorübergehend eine deutsche Handwerksverordnung 
akzeptiert werden, die noch einige Jahre nach Kriegsende fortbe-
stand.67 Die erforderliche Bereinigung der Rechtslage ist kürzlich in 
der Gewerberechtsnovelle vom 3. September 1952 durchgeführt wor-
den: Wegfall des Untersagungsgesetzes, Aufhebung der reichsdeut-
schen handwerksrechtlichen Vorschriften und Neufassung verschie-
dener Bestimmungen der Gew.O.68 Hiernach verbleibt es im Hand-
werk weiterhin beim großen Befähigungsnachweis, der außer für die 
„handwerksmäßigen" auch für die „gebundenen" Gewerbe gilt. Das 
gewerbliche Schulwesen ist ebenso wie die staatliche Gewerbeförde-
rung in Österreich schon immer vorbildlich gewesen. Wir haben es 
dort mit einem umfassenden und wohlausgewogenen System hand-
werkspolitischer Maßnahmen zu tun, denen nicht an letzter Stelle die 
hohe Qualität der hervorgebrachten Leistungen zu danken sein 
dürfte.69 

Die handwerkspolitische Entwicklung in D e u t s c h l a n d darf 
hier als in großen Zügen bekannt vorausgesetzt werden. Sie weist 
seit dem „gewerbepolitischen Nullpunkt" von 1869 — die Ausübung 
eines Gewerbes ist jedermann gestattet — einen weithin kontinuier-
lichen Verlauf auf, der in der öffentlichrechtlichen Handwerksord-
nung von 1952 mit der Bestätigung des Befähigungsnachweises 
gipfelt.70 Organisationspolitisch gibt es keine Zwangsinnungen mehr, 
das berufliche Ausbildungswesen ist aus der Gewerbeordnung heraus-
genommen und dem selbständigen Handwerksrecht einverleibt wor-
den. Es weist damit unter allen Ländern die größte Geschlossenheit 
auf. An der neuzeitlichen Gewerbeförderung sind sowohl die Selbst-
verwaltungsorgane als die Berufsverbände als auch der Staat beteiligt, 

87 Stephan, A.: Der Weg zur wirtschaftlichen Selbständigkeit. Die Gründung von 
Betrieben nach österr. Gewerberecht usw. Wien 1950. 

68 Gewerbliche Dokumentation, Jg. 1952, Heft 2, S. 38 ff . 
69 österr. Gewerbeverein: 110 Jahre österr. Gewerbeverein. o. 0 . (Wien) 1949. 
70 Zentralverband des deutschen Handwerks: Die deutsche Handwerksordnung, 

o. 0 . (Bonn) 1953. 
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so daß mit einer wachsenden Vertiefung der praktischen Wirkungen 
gerechnet werden kann.71 Von erheblicher gewerbepolitischer Trag-
weite ist ferner das „Gesetz über die Kaufmannseigenschaft von 
Handwerkern" vom 31. März 1953, mit dem überholte Bestimmun-
gen des HGB von 1897 beseitigt worden sind. Es bringt die Anerken-
nung des Handwerks auch als Handelsgewerbe und seine sonstige 
handelsrechtliche und firmenrechtliche Gleichsetzung mit allen übri-
gen Gewerbezweigen — ein überzeugender Ausdruck für den erfolg-
reichen Anpassungsprozeß, der vom Handwerk seit der Jahrhundert-
wende in Deutschland vollzogen worden ist.72 Nicht uninteressant 
mag die hier zu beobachtende Erscheinung sein, daß der gewerbe-
politische Mittelstandsgedanke gewissermaßen auf einer höheren 
Ebene wiederkehrt, nachdem viele Jahrzehnte lang die dazugehörigen 
Gewerbegruppen ihre selbständige fachliche Entwicklung vollzogen 
haben. Die Schaffung einer dem Handwerk ähnlichen Berufsordnung 
steht nunmehr auch für den Einzelhandel zur Erörterung, andere 
Berufskreise äußern ähnliche Wünsche. Man wird daher gut tun, sich 
von überholten Auffassungen freizumachen und diese Problematik 
nicht mehr primär unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung der 
Gewerbefreiheit zu sehen, die längst nicht mehr — nehmt alles nur 
in allem! — das verbindliche Grundgesetz der modernen Wirtschaft 
darstellt. Ohne sie mit dem Kartellprinzip zu verwechseln, wird man 
die Berufsordnungen des dezentralisierten Gewerbes künftig zweck-
mäßig unter dem Gesichtspunkt zu betrachten haben, daß der Wett-
bewerb allenthalben einer gesetzten Ordnung bedarf. Die spezifi-
schen Bedürfnisse des Kleingewerbes weisen, im Gegensatz zum Kar-
tellbedürfnis der Großwirtschaft, in die Richtung festgefügter Aus-
bildungsordnungen, die die Durchführung eines qualitativ bestimmten 
Wettbewerbs gewährleisten sollen. Da eine quantitative Regelung in 
der Art der Kartellpolitik hier nicht möglich und empfehlenswert 
ist, sollte der Befähigungsnachweis und alles, was damit zusammen-
hängt, fortan in seiner wettbewerbspolitischen Eigenschaft als Qua-
litätsschleuse gesehen und beurteilt werden, die früheren „Schutzb-
und Abschließungsvorstellungen sind antiquiert. 

So kommt der mitteleuropäischen Zone der Gewerbepolitik die 
Eigenschaft zu, daß ihre Grundsätze und Lösungen den Erforder-
nissen und Gegebenheiten der modernen Wirtschaftswelt am stärk-
sten angepaßt sind und daher als die fortschrittlichsten gelten kön-

71 Bundeswirtschaftsministerium: Zur Gewerbeförderung im Handwerk, unter 
besonderer Berücksichtigung der handwerkstechnischen Entwicklung. Alfeld/L. 1952. 

72 Leßmann, K.: Das Gesetz über die Kaufmannseigenschaft von Handwerkern. 
Vom 31. 3. 1953. — Dortmund 1953. 
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nen. Hierbei muß man im Auge behalten, daß es nicht mehr um die 
Herausnahme des Handwerks und Kleingewerbes aus dem Kampf-
feld der Wirtschaft und um seine Abschirmung gegen abträgliche 
Konkurrenzwirkungen geht, sondern genau umgekehrt um seine 
zweckvolle Einordnung in den Apparatismus der modernen Indu-
striewirtschaft — * nachdem die Vorfrage, ob diese Gebilde lebens- und 
wettbewerbsfähig seien, hinreichend geklärt erscheint. 

7. 

Das zwischenstaatliche europäische Gewerbewesen, um dessen 
Koordinierung bis vor kurzem man sich jahrzehntelang vergeblich 
bemüht hatte, hat nach dem letzten Kriege verheißungsvolle Fort-
schritte gemacht und konkrete Formen angenommen. Man nähert sich 
von zwei Ausgangspunkten einer wachsenden Intensivierung der Zu-
sammenarbeit, und zwar von der organisationspolitischen und der 
wissenschaftlichen Seite. 

Am 5. November 1947 wurde die I n t e r n a t i o n a l e G e -
w e r b e u n i o n (L'Union internationale de Y artisanat et des petites 
et moyennes entreprises industrielles et commerciales = UIAPME) 
in Paris gegründet. Ihr sind drei Föderationen angeschlossen: die Fé-
dération internationale de l'artisanat unter holländischer Leitung; die 
Fédération internationale des petites et moyennes entreprises indu-
strielles unter französischer Leitung und die Fédération internatio-
nale des petites entreprises et moyennes commerciales unter briti-
scher Leitung. Der Sitz der UIAPME ist in Bern, die offizielle An-
erkennung durch die Vereinten Nationen ist am 3. März 1950 er-
folgt. Die Zusammenarbeit mit einer Reihe internationaler Gremien 
ist aufgenommen. Der Union gehören gegenwärtig folgende Staaten 
an: Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frank-
reich, Großbritannien, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nor-
wegen, Niederlande, Saargebiet, Schweden, Schweiz und Türkei. Ins-
gesamt werden etwa 4,5 Millionen Gewerbetreibende durch die In-
ternationale Gewerbe-Union repräsentiert.73 

Die wissenschaftliche Forschungsarbeit auf dem Gebiet des Ge-
werbes wird gegenwärtig von einer Reihe nationaler Institute und 
ihren Forschungsstellen getragen, von denen zehn in Deutschland, 
Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, Schweden und der Schweiz 
mit der Internationalen Gewerbe-Union in Verbindung stehen. Als 
lose Vereinigung wissenschaftlicher und gewerbepolitischer Persön-
lichkeiten, die an der Gewerbeforschung interessiert sind, bestehen 

73 Internationale Gewerbeunion: Annuaire 1953. Bern o. J . (1953). 
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seit 1948 die „ R e n c o n t r e s d e St. G a 11" unter Federführung 
der Schweiz. In den jährlichen Zusammenkünften wird insbesondere 
die Aufgabe gepflegt, einer fruchtbaren internationalen Zusammen-
arbeit in der wissenschaftlichen Gewerbeforschung die Wege zu eb-
nen. Auf dem Gebiete des Betriebsvergleiches sind beispielsweise in 
dieser Hinsicht bereits greifbare Ergebnisse erzielt. Daneben arbeiten 
die Forschungseinrichtungen benachbarter Länder (z. B. Deutsch-
land-österreich-Schweiz, Benelux-Staaten) in konkreten Einzelfragen 
laufend zusammen.74 

74 Rencontres de St. Gall: Protokolle der Verhandlungen, hrsg. v. Schweiz. In-
stitut f. gewerbl. Wirtschaft a. d. Handels-Hochschule St. Gallen. Weggis 1948, Weiß-
bad 1949, Scanfs 1950, Lugano 1952, Chexbres 1953. 
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